
Stand: 1. Dezember 2025

CDU LANDESVERBAND BRANDENBURG
STATUTENBROSCHÜRE



§ 27 Ortsverbände   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  28
E. Organe des Landesverbandes   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  30

§ 28 Landesparteiorgane    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   30
§ 29 Landesparteitag   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  30
§ 30 Aufgaben des Landesparteitages   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   31
§ 31 Landesausschuss    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   32
§ 32 Landesvorstand   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  32
§ 33 Präsidium    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    33
§ 34 Aufgaben des Landesvorstandes   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  34
§ 35 Der Landesvorsitzende   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  36
§ 36 Der Generalsekretär   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   36
§ 37 Der Landesgeschäftsführer   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   37
§ 38 Der Landesschatzmeister   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  37
§ 39 Der Pressesprecher    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   38
§ 40 Die Kreisvorsitzendenkonferenz   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   38
§ 41 Unterrichtungsrecht des Landesvorstandes und Berichtspflichten 38
§ 42 Eingriffsrechte des Landesvorstandes   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  39
§ 43 Weisungsrecht des Generalsekretärs der CDU Brandenburgs und des 
Generalsekretärs der CDU Deutschlands   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  39

F. Vereinigungen und Sonderorganisationen    .   .   .   .   .   .   .   .   .   40
§ 44 Landesvereinigungen    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    40
§ 44a Sonderorganisationen   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   41
§ 45 Digitale Netzwerke   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  42

G. Sonstige Bestimmungen   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   43
§ 46 Bewerberaufstellung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  43
§ 47 Nachweis und Anerkennung der Mitgliederzahl, Zentrale 
         Mitgliederdatei/ZMD, Datenschutz    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  43
§ 48 Gemeinsames Kreisparteigericht    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  44
§ 49 Landesparteigericht   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   44
§ 50 Finanzierung der Aufgaben im Landesverband    .    .    .    .    .    .    .    .   45
§ 51 Finanzwirtschaft des Landesverbandes    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   46
§ 52 Geschäftsjahr   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  47
§ 53 Gesetzliche Vertretung der Kreisverbände   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  47
§ 54 Haftung für Verbindlichkeiten    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   48

Inhalthaltsverzeichnis

Satzung   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1
A. Aufgaben, Name und Sitz des Landesverbandes   .   .   .   .   .   .   .  3

§ 1 Aufgaben    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
§ 2 Name   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   4
§ 3 Sitz   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   4

B. Mitgliedschaft    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    5
§ 4 Mitgliedschaftsvoraussetzungen   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  5
§ 5 Aufnahme- und Überweisungsverfahren    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    6
§ 6 Mitgliedsrechte und Pflichten   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    7
§ 6a Mitgliederbefragung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    8
§ 7 Beitragspflicht und Zahlungsverzug    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    9
§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    10
§ 9 Austritt   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    10
§ 10 Ordnungsmaßnahmen    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 11
§ 11 Parteiausschluss   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   12
§ 12 Parteischädigendes Verhalten   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    13

C. Gleichstellung von Frauen und Männern    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15
§ 13 Gleichstellung von Frauen und Männern    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   15
§ 14 Amts-/Funktionsbezeichnungen    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    17

D. Gliederung des Landesverbandes    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  18
§ 15 Organisationsstufen    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    18
§ 15 a Mitgliederbeauftragter    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 18
§16 Digitalbeauftragter   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    19
§ 17 Kreisverbände   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   19
§ 18 Aufgaben   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  20
§ 19 Organe   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   21
§ 20 Kreisparteitag   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   21
§ 21 Kreisvorstand    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  22
§ 22 Stadt-/Gemeinde-/Amts- bzw. Stadtbezirksverbände  
       (Örtliche Verbände)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  24
§ 23 Aufgaben   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 25
§ 24 Organe    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    26
§ 25 Mitgliederversammlung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  26
§ 26 Vorstand   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  27

Seite iiiSeite ii



§ 20 Ausführungen und Abstimmungen zur Geschäftsordnung   .    .    .    .   10
§ 21 Reihenfolge bei Abstimmungen über Sachanträge   .    .    .    .    .    .    .   11
§ 22 Verweisung zur Sache und Ausschluss von Sitzungsteilnehmern   .   11
§ 23 Entzug des Wortes   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   11
§ 24 Sitzungsunterbrechung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   11
§ 25 Sitzungsniederschrift   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   12
§ 26 Vollzug der Beschlüsse und Berichterstattung über deren 
         Durchführung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   12
§ 27 Inkrafttreten    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 12

Finanz- und Beitragsordnung   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1
§ 1 Zuständigkeiten des Landesvorstandes   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
§ 2 Haushaltsplan    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
§ 3 Finanzbericht    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 3
§ 4 Finanzmittel    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   4
§ 5 Beiträge   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   4
§ 6 Beitragseinzug   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    5
§ 7 Spenden    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  5
§ 8 Spendenrichtlinien   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 6
§ 9 Staatliche Finanzierung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  7
§ 10 Beitragsanteile    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  7
§ 11 Wirtschaftliche Nebentätigkeiten   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    8
§ 12 Hauptamtliche Mitarbeiter   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   8
§ 13 Rechnungslegung    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    8
§ 14 Rechenschaftsbericht    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 9
§ 15 Finanzbeauftragter   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   10
§ 16 Revisionsbeauftragter    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 10
§ 17 Rechnungsprüfer   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   11
§ 18 Beiträge und Stimmrecht    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    12
§ 19 Schlussbestimmungen    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    13
Anlage zu § 5 der Finanz- und Beitragsordnung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   14
Beitragsordnung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   14
I. Mitgliedsbeitrag    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    14
II. Sonderbeitrag   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   15
III. Beiträge der Kreisverbände    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   16

§ 55 Geschäftsführung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   48
§ 56 Protokollpflicht    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   49
§ 57 Auflösung des Landesverbandes   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  50
§ 58 Vermögen bei Auflösung    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    51

H. Verfahrensordnung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   52
§ 59 Beschlussfähigkeit   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  52
§ 59a Durchführung von Vorstandssitzungen   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  53
§ 60 Stimmrecht der Kreisverbände   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  53
§ 61 Erforderliche Mehrheiten    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   53
§ 62 Abstimmungsarten   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  54
§ 63 Durchführung von Wahlen   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  55
§ 64 Sitzungsniederschriften   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  57
§ 65 Ladungsfristen und Antragsberechtigung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    57
§ 66 Wahlperioden   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  58

Geschäftsordnung    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  1
§ 1 Geltungsbereich   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  2
§ 2 Zeitpunkt, Ort, vorläufige Tagesordnung    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 2
§ 3 Einberufung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 2
§ 4 Terminbekanntgabe, Form und Frist der Einladung    .    .    .    .    .    .    .    2
§ 5 Antragsfrist und Antragsversand    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  2
§ 6 Antragsrechte    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
§ 7 Öffentlichkeit und deren Ausschluss    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   4
§ 8 Eröffnung, Wahl des Tagungspräsidiums   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    4
§ 9 Tagesordnung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 5
§ 10 Mandatsprüfungskommission, Stimmzählkommission,  
        Antragskommission    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  5
§ 11 Wahl von Kommissionen   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   6
§ 12 Feststellung von Mehrheiten bei Wahlen und Abstimmungen, 
         Form und Frist für Kandidatenvorschläge    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    6
§ 13 Rechte des Tagungspräsidiums    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  7
§ 14 Wortmeldungen und Schluss der Beratungen   .    .    .    .    .    .    .    .    .   8
§ 15 Behandlung der Anträge    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 8
§ 16 Rederecht    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 8
§ 17 Bündelung von Wortmeldungen    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 9
§ 18 Begrenzung von Rednerzahl und Rednerzeit    .    .    .    .    .    .    .    .    .    9
§ 19 Grundlegende Referate und freie Rede    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 9

Seite iv Seite v



§ 9 Wahlen   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    18
§ 10 Ergebnis der Bewerberwahlen   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   20
§ 11 Vertrauensperson   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    20
§ 12 Niederschrift    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   20
§ 13 Unterzeichnung und Einreichung der Wahlvorschläge   .    .    .    .    .    . 21
§ 14 Ergänzende Anwendung anderen Satzungsrechts   .    .    .    .    .    .    .   21
§ 15 Inkrafttreten    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 21

Verfahrensordnung für die Aufstellung der  
Bewerber zu Wahlen   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 1

Abschnitt A Aufstellung der Bewerber in den Bundestags- und 
Landtagswahlkreisen   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

§ 1 Aufstellung der Bewerber   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   3
§ 2 Vorbereitende Versammlungen   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    4
§ 3 Beschlussfähigkeit der vorbereitenden Versammlungen   .    .    .    .    .    5
§ 4 Wahlkreisvertreter-/Delegiertenversammlung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 5
§ 5 Durchführung der Versammlung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   6
§ 6 Wahlen   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 7
§ 7 Ergebnis der Bewerberwahl   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    7
§ 8 Vertrauensperson   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    7
§ 9 Niederschrift   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   8
§ 10 Unterzeichnung und Einreichung der Wahlvorschläge   .    .    .    .    .    . 8

Abschnitt B Aufstellung der Bewerber für die Landesliste   .    .    .    . 9
§ 11 Allgemeine Landesvertreter-/Landesversammlung zur 
       Aufstellung der Landesliste    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 9
§ 12 Kreisvertreter-/Delegiertenversammlungen   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   11
§ 13 Verfahrensfragen   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 12

Abschnitt C Aufstellung der Bewerber für die Europawahl   .    .    .  13
§ 14 Landesliste    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   13
§ 15 Schlussbestimmungen    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    13

Abschnitt D Verfahrensordnung für die Aufstellung der  Bewerber 
des CDU-Landesverbandes zu den Kommunalwahlen im 
Land Brandenburg    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   14

§ 1 Aufstellung der Bewerber   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   14
§ 2 Kreise   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   14
§ 3 Kreisfreie Städte   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    15
§ 4 Kreisangehörige Städte und Gemeinden   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 16
§ 5 Vorsitzender   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   16
§ 6 Vorschläge für die Aufstellung    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 17
§ 7 Einberufung und Leitung der Versammlung    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    17
§ 8 Durchführung der Versammlung   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   18

Seite vi Seite vii



Stand: 1. Dezember 2025

CDU LANDESVERBAND BRANDENBURG
Satzung



Satzung der 
Christlich Demokratischen Union 

Deutschlands 
Landesverband Brandenburg

•	 Beschlossen auf dem 15. Landesparteitag am 31.03.2001 in 
Perleberg

•	 geändert auf dem 20. Landesparteitag am 03.11.2007 in Potsdam

•	 geändert auf dem 21. Landesparteitag am 05.09.2008 in 
Brandenburg an der Havel

•	 geändert auf dem 24. Landesparteitag am 28.11.2009 in Potsdam

•	 geändert auf dem 26. Landesparteitag am 22.10.2011 in Potsdam

•	 geändert auf dem 32. Landesparteitag am 15.07.2017 in 
Schönefeld

•	 geändert auf dem 37. Landesparteitag am 25.03.2023 in Potsdam

•	 geändert auf dem 38. Landesparteitag am 08.11.2025 in 
Schönefeld

A. Aufgaben, Name und Sitz des Landesver-
bandes

§ 1 Aufgaben

(1)	 Die Mitglieder der Christlich Demokratischen Union Deutsch-
lands (CDU) im Land Brandenburg bilden den Landesverband 
Brandenburg der CDU Deutschlands. Die CDU Brandenburg will 
das öffentliche Leben im Dienst des deutschen Volkes und des 
deutschen Vaterlandes aus christlicher Verantwortung von Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung nach dem 
christlichen Welt- und Menschenbild auf der Basis persönlicher 
Freiheit demokratisch gestalten und einer übergreifenden euro-
päischen Ordnung dienen.

(2)	 Der Landesverband hat die Aufgaben, durch seine Organe, Ver-
einigungen, Sonderorganisationen, Fachausschüsse und sons-
tigen Einrichtungen

1.	 das Gedankengut der CDU zu verbreiten und für die Ziele der 
CDU zu werben,

2.	 für die CDU neue Mitglieder zu gewinnen,

3.	 die Mitglieder in allen politischen Fragen zu unterrichten und 
zur Teilnahme an der praktischen Politik anzuregen,

4.	 die politische Willensbildung in allen Organen der CDU und im 
öffentlichen Leben zu fördern.

(3)	Der Landesverband bestimmt die Richtlinien für die politische 
und organisatorische Führung der CDU in Brandenburg, ist zu-
ständig für alle politischen und organisatorischen Fragen seines 
Bereiches. Er hält insbesondere mit allen Kreisverbänden stän-
dige Verbindung und unterstützt ihre Arbeit.
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(4)	Beschlüsse und Maßnahmen der Gebietsverbände, Vereinigun-
gen und Sonderorganisationen, Fachausschüsse und sonstigen 
Einrichtungen dürfen nicht im Gegensatz zu den von der Bun-
despartei und dem Landesverband erklärten Grundsätzen ste-
hen.

§ 2 Name

Der Landesverband führt den Namen Christlich Demokratische 
Union Deutschlands (CDU), Landesverband Brandenburg.

Die nachgeordneten Kreis-, Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. 
Stadtbezirksverbände sowie Ortsverbände führen zusätzlich 
ihren entsprechenden Namen.

§ 3 Sitz

Sitz des Landesverbandes Brandenburg ist die Landeshauptstadt 
Potsdam.

B. Mitgliedschaft

§ 4 Mitgliedschaftsvoraussetzungen

(1)	 Mitglied der CDU kann jeder werden, der ihre Ziele zu fördern 
bereit ist, das 16. Lebensjahr vollendet hat und nicht infolge 
eines Richterspruchs die Wählbarkeit oder das Wahlrecht ver-
loren hat.

(2)	Wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union nicht besitzt, kann als Gast in der Partei mitarbei-
ten. Die Aufnahme in die CDU setzt in der Regel voraus, dass der 
Bewerber ein Jahr seinen Wohnsitz in Deutschland hat.

(3)	Wer nicht Mitglied einer Partei oder einer mit der CDU sonst kon-
kurrierenden Gruppierung ist, der CDU nahe steht und sich ihren 
Grundwerten und Zielen verbunden weiß, kann auf schriftlichen 
Antrag durch Beschluss des zuständigen Kreisvorstandes den 
Status eines Gastmitgliedes erhalten.

Ein Gastmitglied kann an allen Mitgliederversammlungen 
teilnehmen und hat dort Rede-, Antrags- und Vorschlagsrecht. 
An Wahlen und Abstimmungen können Gastmitglieder nicht 
teilnehmen. Die Gastmitgliedschaft ist grundsätzlich beitragsfrei 
und endet nach Ablauf eines Jahres automatisch, falls nicht das 
Gastmitglied vorher der CDU beitritt.

Gastmitglieder sollen entsprechend ihrer Möglichkeiten durch 
freiwillige Zuwendungen zur Finanzierung der Parteiarbeit 
beitragen.

(4)	Die Mitgliedschaft in einer anderen Partei innerhalb des Tätig-
keitsgebietes der CDU Deutschlands oder in einer anderen poli-
tischen mit der CDU konkurrierenden Gruppierung oder deren 
parlamentarischen Vertretung schließen die Mitgliedschaft und 
die Gastmitgliedschaft in der CDU aus.
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(5)	 Bei der Beantragung der Mitgliedschaft für die CDU ist über frü-
here bzw. aktuelle Mitgliedschaften in anderen Parteien oder 
konkurrierenden Gruppierungen Auskunft zu geben.

(6)	Die Mitglieder sind laufend verpflichtet, über etwaige Mitglied-
schaften in anderen Parteien oder konkurrierenden Vereinigun-
gen Auskunft zu erteilen.

§ 5 Aufnahme- und Überweisungsverfahren

(1)	 Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf Antrag des Bewerbers. Der 
Aufnahmeantrag muss auf elektronischem Wege (z.B. online, E-
Mail), in Textform oder schriftlich gestellt werden. Über die Auf-
nahme entscheidet der zuständige Kreisvorstand innerhalb von 
drei Wochen nach Eingang des Aufnahmeantrags beim zustän-
digen Kreisverband; der Eingang ist durch die Kreisgeschäfts-
stelle dem Bewerber unverzüglich zu bestätigen. Der zuständige 
örtliche Verband und der örtliche Verband des Wohnsitzes wer-
den innerhalb dieses Zeitraums angehört. Ist dem Kreisvorstand 
im Einzelfall aus wichtigem Grund keine Entscheidung innerhalb 
der vorgenannten Frist möglich, verlängert sich diese um eine 
weitere Woche. Hierüber ist der Bewerber unverzüglich schrift-
lich zu benachrichtigen. Eine erneute Fristverlängerung ist un-
zulässig. Trifft der Kreisvorstand innerhalb von vier Wochen kei-
ne ablehnende Entscheidung, gilt der Antrag als angenommen.

(2)	 Über die Aufnahme kann auch im Umlaufverfahren entschie-
den werden. Das Umlaufverfahren ist unzulässig, wenn mehr 
als ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder des Vorstands 
ausdrücklich widerspricht. Die Aufnahme im Umlaufverfahren 
erfordert eine Mehrheit der abstimmenden Mitglieder des Vor-
standes. Die Einleitung bzw. Anwendung des Umlaufverfahrens, 
Widersprüche gegen dessen Durchführung und Abstimmungen 
im Umlaufverfahren müssen schriftlich oder auf elektronischem 
Wege (z.B. E-Mail) erfolgen.

(3)	Zuständig ist in der Regel der Kreisverband des Wohnsitzes. Auf 
begründeten Wunsch des Bewerbers kann die Aufnahme auch 
durch den Kreisverband des Arbeitsplatzes erfolgen. Vor Auf-
nahme des Mitgliedes durch den Kreisverband des Arbeitsplat-
zes ist der Kreisverband des Wohnsitzes anzuhören.

(4)	Wird der Aufnahmeantrag durch den Kreisverband des Wohn-
sitzes oder den Kreisverband des Arbeitsplatzes abgelehnt, so 
ist der Bewerber berechtigt, binnen eines Monats beim Landes-
vorstand Einspruch einzulegen. Der Landesvorstand entschei-
det über den Antrag des Bewerbers endgültig.

(5)	 Das Mitglied wird in der Regel in demjenigen Orts-, Stadt-, Ge-
meinde-, Amts- bzw. Stadtbezirksverband geführt, in welchem 
es wohnt. Auf begründeten Wunsch des Mitgliedes kann der 
Kreisvorstand Ausnahmen zulassen. Bestehende Zugehörigkei-
ten bleiben unberührt. Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 6 Mitgliedsrechte und Pflichten

(1)	 Jedes Mitglied hat das Recht, an Veranstaltungen, Wahlen und 
Abstimmungen im Rahmen der Gesetze und der satzungsrecht-
lichen Bestimmungen teilzunehmen.

(2)	 Nur Mitglieder können Ämter in Organen und Gremien der Partei 
und aller ihrer Gebietsverbände bekleiden; mehr als die Hälfte 
der Mitglieder solcher Organe und Gremien muss die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen.

(3)	Parteimitglieder sollen nicht mehr als 3 Vorständen der Partei 
- gleichgültig auf welcher Organisationsstufe - gleichzeitig an-
gehören. Vorstandsämter in den Vereinigungen werden hierauf 
nicht angerechnet.

Seite 6 Seite 7 zurück zum 
Inhaltsverzeichnis



(4)	Von der Ortsverbandsebene an aufwärts können Mitglieder des 
jeweiligen Vorstandes politische Eltern- und Pflegezeit bean-
spruchen. Sie können ihr Amt durch Erklärung gegenüber dem 
Vorstand bis zu einem Jahr ruhen lassen. Zur Feststellung erfor-
derlicher Mehrheiten zählen sie während der politischen Eltern- 
und Pflegezeit nicht mit.

(5)	 Die Mitglieder sind verpflichtet, sich für die CDU einzusetzen. 
Die Inhaber von Parteiämtern und Mandaten haben die ihnen 
übertragenen Aufgaben gewissenhaft und nach besten Kräften 
zu erfüllen. Mandatsinhaber informieren die Parteigremien auf 
Anfrage über ihr Wirken.

(6)	Mitglieder sind berechtigt, Sachanträge an den Landesparteitag 
schriftlich oder auf elektronischem Wege über ein von der Partei 
hierzu im Internet bereitgestelltes Verfahren zu stellen. Ein wirk-
samer Sachantrag muss von mindestens 150 Mitgliedern des 
Landesverbandes unterstützt werden. Alle Sachanträge sind zu 
begründen. In dem Sachantrag sind zwei Vertrauensleute zu be-
nennen, die gemeinsam berechtigt sind, über den Sachantrag zu 
verfügen sowie Erklärungen abzugeben und entgegen zu neh-
men. 

§ 6a Mitgliederbefragung

(1)	 Eine Mitgliederbefragung ist auf der Ebene des Landesverban-
des in Sach- und Personalfragen zulässig.

(2)	 Nicht Gegenstand einer Mitgliederbefragung können Fragen 
sein, die den Haushalt, die Satzung, die Beitragsordnung und 
Vertragsverhältnisse zum Gegenstand haben. Ebenso darf die 
zur Entscheidung stehende Frage bzw. deren Umsetzung nicht 
gegen die Satzung oder übergeordnetes Recht verstoßen.

(3)	Die Mitgliederbefragung ist durchzuführen, wenn sie 

a)	 von einem Drittel der nachgeordneten Kreisverbände bean-
tragt wird und der Landesvorstand die Durchführung mit der 
absoluten Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder be-
schließt;

b)	 von zwei Dritteln der nachgeordneten Kreisverbände bean-
tragt wird. In diesem Fall kann der Landesvorstand über eine 
verbindliche Sonderumlage zur Finanzierung der Kosten be-
schließen.

(4)	Haben sich an der Mitgliederbefragung mehr als 1/3 der jeweili-
gen stimmberechtigten Mitglieder beteiligt, ist das Mehrheitser-
gebnis zu berücksichtigen und entsprechend der Zuständigkeit 
dem Landesparteitag oder der Landesvertreterversammlung 
zur abschließenden Entscheidung vorzulegen.

(5)	 Das Verfahren zur Durchführung der Mitgliederbefragung legt 
der Landesvorstand jeweils in einer Verfahrensordnung fest.

§ 7 Beitragspflicht und Zahlungsverzug

(1)	 Jedes Mitglied hat Beiträge zu entrichten. Näheres regelt die Fi-
nanz- und Beitragsordnung, die Bestandteil dieser Satzung ist.

(2)	 Die Rechte eines Mitgliedes ruhen, wenn es länger als sechs 
Monate mit seinen persönlichen Mitgliedsbeiträgen oder seinen 
Sonderbeiträgen schuldhaft im Verzug ist.

(3)	Wer seinen Pflichten als Mitglied beharrlich dadurch nicht nach-
kommt, dass er über einen längeren Zeitraum trotz Zahlungs-
fähigkeit und trotz Mahnung seine persönlichen monatlichen 
Mitgliedsbeiträge oder seine etwaigen, satzungsrechtlich fest-
gelegten monatlichen Beiträge als Amts- oder Mandatsträger 
der CDU (Sonderbeiträge) nicht ordnungsgemäß entrichtet, 
verstößt erheblich gegen die Ordnung der Partei.
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§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft

(1)	 Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch Austritt oder durch 
Ausschluss. Die Mitgliedschaft eines Mitgliedes ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit erlischt, wenn durch Verlust der Aufent-
haltsgenehmigung die Voraussetzung für Aufnahme und Zuge-
hörigkeit zur Partei entfallen ist.

(2)	 Der zuständige Kreisvorstand kann mit der Mehrheit seiner 
stimmberechtigtenlieder eine Aufnahmeentscheidung widerru-
fen, wenn das betreffende Mitglied in seinem Aufnahmeantrag 
oder sonst zu entscheidungserheblichen Fragen schuldhaft fal-
sche Angaben gemacht oder wesentliche Umstände verschwie-
gen hat. Das Mitglied kann gegen den Widerruf der Aufnahme-
entscheidung innerhalb von einem Monat Beschwerde an den 
Landesverband einlegen, über die der Landesvorstand endgül-
tig entscheidet.

§ 9 Austritt

(1)	 Der Austritt aus der Partei ist dem zuständigen Kreisverband 
schriftlich zu erklären. Er wird mit dem Zugang beim zuständi-
gen Kreisverband wirksam.

(2)	 Als Erklärung des Austritts aus der Partei ist zu behandeln, wenn 
ein Mitglied mit seinen persönlichen Mitgliedsbeiträgen oder 
mit etwaigen Sonderbeiträgen länger als sechs Monate im Zah-
lungsrückstand ist, schriftlich gemahnt wurde und anschließend 
auf eine zweite als Einschreibebrief erfolgte Mahnung trotz Set-
zung einer Zahlungsfrist von einem Monat und trotz schriftli-
chen Hinweises auf die Folgen der Zahlungsverweigerung die 
rückständigen Mitgliedsbeiträge und/oder Sonderbeiträge nicht 
vollständig bezahlt. Der Kreisvorstand stellt die Beendigung der 
Mitgliedschaft fest und hat dies dem ausgeschiedenen Mitglied 
schriftlich mitzuteilen.

(3)	Als Austritt ist auch zu behandeln der Wunsch auf Löschung (§ 3 
Abs. 2 Datenschutzordnung CDU vom 25.02.2019) der zur Füh-
rung der Mitgliedschaft in der CDU erforderlichen persönlichen 
Daten (§ 2 Abs. 1 Datenschutzordnung CDU vom 25.02.2019) in 
der ZMD nach § 22 Statut der CDU sowie die Aufgabe des der 
Mitgliederverwaltung gemeldeten Wohnsitzes, ohne der CDU 
binnen 12 Monaten eine neue Adresse mitzuteilen, unter der das 
Mitglied postalisch erreichbar ist.

(4)	Alle Veränderungen in der Mitgliedschaft hat der Kreisverband 
unverzüglich der zentralen Mitgliederdatei zu melden.

§ 10 Ordnungsmaßnahmen

(1)	 Durch den Vorstand des zuständigen Stadt-, Gemeinde-, Stadt-
bezirks- bzw. Kreisverbandes, durch den Landesvorstand oder 
den Bundesvorstand können Ordnungsmaßnahmen gegenüber 
Mitgliedern getroffen werden, wenn diese gegen die Satzung 
der CDU oder gegen ihre Grundsätze oder Ordnung verstoßen. 
Das Mitglied ist vorher anzuhören.

(2)	 Ordnungsmaßnahmen sind:

1.	 Verwarnung,

2.	 Verweis,

3.	 Enthebung von Parteiämtern,

4.	 Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung von Parteiämtern 
auf Zeit.

Alle Ordnungsmaßnahmen sind schriftlich zu begründen. Die 
Anordnung der Maßnahme und ihre Begründung sind dem 
betroffenen Mitglied unverzüglich schriftlich mitzuteilen.	
Ordnungsmaßnahmen sind nach der Parteigerichtsordnung 
anfechtbar.
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(3)	Für die Mitglieder des Landesvorstandes ist nur der Landes- 
oder der Bundesvorstand, für Mitglieder des Bundesvorstandes 
ist nur der Bundesvorstand zuständig.

(4)	Die Absätze 1 bis 3 gelten im Verhältnis zwischen den Vereini-
gungen und ihren Mitgliedern entsprechend.

§ 11 Parteiausschluss

(1)	 Ein Mitglied kann nur dann aus der Partei ausgeschlossen wer-
den, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung der CDU oder er-
heblich gegen deren Grundsätze oder Ordnung verstößt und 
damit der Partei schweren Schaden zufügt.

(2)	 Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des örtlich zustän-
digen Kreisvorstandes, des Landesvorstandes oder des Bun-
desvorstandes das nach der Parteigerichtsordnung zuständige 
Parteigericht. Das Mitglied ist vorher anzuhören. Für den Aus-
schlussantrag gegen Mitglieder des Landesvorstandes ist nur 
der Landesvorstand oder der Bundesvorstand, für die Mitglieder 
des Bundesvorstandes ist nur der Bundesvorstand zuständig. 
Für Ausschlussverfahren gegen Mitglieder des Bundesvorstan-
des ist das Landesparteigericht in erster Instanz anzurufen.

(3)	Alle Entscheidungen von Parteigerichten in Ausschlussverfah-
ren sind schriftlich zu begründen.

(4)	Bei dringenden und schwerwiegenden Fällen, die sofortiges 
Handeln erfordern, kann der zuständige Kreisvorstand, der 
Landesvorstand oder der Bundesvorstand ein Mitglied bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung des zuständigen Parteigerichts 
von der Ausübung seiner Rechte ausschließen. Ein solcher Vor-
standsbeschluss gilt gleichzeitig als Antrag auf Einleitung eines 
Ausschlussverfahrens.

(5)	 Die Parteigerichte haben in jeder Lage des Verfahrens zu prü-
fen, ob die Maßnahme nach Umfang und Fortdauer noch erfor-
derlich ist. Soll sie über die abschließende Entscheidung einer 
Parteigerichtsinstanz hinaus wirksam bleiben, so ist sie in dieser 
Entscheidung erneut anzuordnen; sonst tritt sie mit deren Be-
kanntwerden außer Kraft.

(6)	Die Absätze 1 bis 5 gelten im Verhältnis zwischen den Vereini-
gungen und ihren Mitgliedern entsprechend.

§ 12 Parteischädigendes Verhalten

(1)	 Parteischädigend verhält sich insbesondere, wer

1.	 zugleich einer anderen politischen Partei innerhalb des Tätig-
keitsgebietes der CDU oder einer anderen politischen, mit der 
CDU konkurrierenden Gruppe oder deren parlamentarischer 
Vertretung angehört;

2.	 als Mitglied der CDU einer Organisation angehört oder eine 
solche fördert, deren Ziele nach dem sachlich gerechtfertig-
ten Verständnis der Partei die gleichzeitige Verfolgung der 
Ziele und Grundsätze der Partei ausschließen, und dadurch 
die Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft der Partei be-
einträchtigt;

3.	 als Mitglied der CDU gegen einen auf einer Mitgliederver-
sammlung oder Vertreterversammlung der CDU nominierten 
Kandidaten bei der Wahl als Bewerber antritt;

4.	 in Versammlungen politischer Gegner, in deren Rundfunksen-
dungen, Fernsehsendungen, Internet-Kanälen (z.B. YouTu-
be-Channels, Podcasts), Auftritten in sozialen Medien, Pres-
seorganen oder auf deren Internetseiten gegen die erklärte 
Politik der CDU Stellung nimmt;
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5.	 als Kandidat der CDU in eine Vertretungskörperschaft ge-
wählt ist und der CDU-Fraktion nicht beitritt oder aus ihr aus-
scheidet;

6.	 in sozialen Medien gegen die CDU und ihre Repräsentanten 
nachdrücklich und fortgesetzt Stellung nimmt und dabei er-
hebliche Verbreitung erlangt;

7.	 Den Namen der Partei für sich oder eine Organisation in der 
Absicht verwendet, der Partei Schaden zuzufügen;

8.	 vertrauliche Parteivorgänge veröffentlicht oder an politische 
Mitbewerber verrät;

9.	 andere Parteien finanziell oder in sonstiger Weise in nicht un-
erheblichem Umfang unterstützt;

10.	Vermögen, das der Partei gehört oder zur Verfügung steht, 
veruntreut.

11.	 wegen einer strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt 
wurde, insbesondere, wenn sie sich gegen die Partei oder 
ihre Repräsentanten gerichtet hat;

12.	 die für Angestellte der Partei geltenden besondere Treue-
pflichten verletzt.

(2)	 Im Sinne von § 11 Abs. 1 ist parteischädigendes Verhalten als 
gegeben anzusehen, wenn ein Mitglied vor oder während seiner 
Mitgliedschaft in der Partei Mitbürger als Gegner eines totalitä-
ren Systems denunziert bzw. seine politische oder gesellschaft-
liche Stellung dazu missbraucht hat, andere zu verfolgen.

C. Gleichstellung von Frauen und Männern

§ 13 Gleichstellung von Frauen und Männern

(1)	 Der Landesvorstand, die Vorstände der Kreisverbände und die 
Vorstände der örtlichen Verbände der Partei sowie die Vorstän-
de der entsprechenden Organisationsstufen aller Landesverei-
nigungen und Sonderorganisationen der CDU sind verpflichtet, 
die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frauen und 
Männern in der CDU in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich 
durchzusetzen.

(2)	 Frauen und Männer sollen an Parteiämtern in der CDU und an 
öffentlichen Mandaten gleich beteiligt sein.

(3)	Förmliche Kandidatenvorschläge bei Wahlen für Parteiämter ha-
ben den Grundsatz nach Absatz 2 zu beachten. Wahlgremien 
können Kandidatenvorschläge zurückweisen, die Frauen nur 
unzureichend berücksichtigen.  Wird bei einem Wahlgang von 
zwei oder mehr Parteiämtern von der Kreisverbandsebene an 
aufwärts in einem ersten Wahlgang die Frauenquote von einem 
Drittel nicht erreicht, sind die Wahlen der Frauen und Männer 
gültig, die die zur Wahl erforderliche Mehrheit erhalten haben. 
Für Männer gilt dies nur für Ämter, die zur Erfüllung der Frauen-
quote nicht erforderlich sind. Sind Parteiämter noch offen ge-
blieben, ist ein zweiter Wahlgang durchzuführen, zu dem weitere 
Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen werden können.	
	
Werden auch in diesem Wahlgang nicht genügend Frauen ge-
wählt, um die Frauenquote zu erreichen, bleiben die hierzu er-
forderlichen Parteiämter unbesetzt. Eine Nachwahl ist jederzeit 
möglich. Kann die Frauenquote nicht erreicht werden, weil nicht 
genügend Frauen kandidieren, bestimmt die Anzahl der kandi-
dierenden Frauen die Frauenquote.
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(3a)	 Die Frauenquote nach Abs. 3 Satz 3 beträgt für Vorstands-
ämter ab 01.01.2024 vierzig Prozent, ab 01.07.2025 fünfzig 
Prozent. Bei der Wahl einer ungeraden Zahl von stellvertre-
tenden Vorsitzenden von der Kreisverbandsebene an auf-
wärts wird die Frauenquote unter Einbeziehung des Amtes 
des Vorsitzenden berechnet.

(3b)	 Für die Wahlen von Delegierten und Vertretern zu Vertreter-
versammlungen von der Kreisverbandsebene an aufwärts 
beträgt die Frauenquote vierzig Prozent, wenn der Frauen-
anteil an der Gesamtmitgliederzahl des Landesverbandes 
Brandenburg zum Stichtag des 01.01. des Jahres der Wahl 
30 Prozent überschreitet. Die Frauenquote beträgt fünf-
zig Prozent, wenn der Frauenanteil an der Gesamtmitglie-
derzahl des Landesverbandes Brandenburg zum Stichtag 
des 01.01. des Jahres der Wahl 40 Prozent überschreitet.	
	
Soweit wegen Nichterreichens der Frauenquote Delegierten- 
oder Vertreterämter unbesetzt geblieben sind, kann sich der 
jeweilige Verband auf der Delegierten- oder Vertreterver-
sammlung durch Ersatzdelegierte oder Ersatzvertreter ver-
treten lassen.

(3c)	 Für Vereinigungen und Sonderorganisationen treten die Än-
derungen der Abs. 3 bis 3b am 01.01.2024 in Kraft, wenn 
nicht zuvor die Vereinigung oder Sonderorganisation eine 
abweichende Regelung getroffen haben. Diese abweichende 
Regelung darf bei der Berücksichtigung von Frauen nicht hin-
ter der bis zum 31.12.2022 geltenden Fassung des § 15 Abs. 
3 des Bundesstatuts zurückbleiben.

(4)	Bei Direktbewerbungen für Kommunal- und Landtagswahlen, für 
die Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum Europäischen 
Parlament ist durch den Vorstand der entscheidungsberechtig-
ten Organisationseinheit auf eine ausreichende Beteiligung von 

Frauen hinzuwirken. Gleiches gilt für die Vorstände mitentschei-
dungsberechtigter Organisationseinheiten.

(5)	 Bei der Aufstellung von Listen für Kommunal- und Landtagswah-
len, für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum Europäi-
schen Parlament soll das vorschlagsberechtigte Gremium unter 
drei aufeinanderfolgenden Listenplätzen jeweils mindestens 
eine Frau vorschlagen. Wahlkreisbewerberinnen sollen dabei 
vorrangig berücksichtigt werden. Bei der Aufstellung von Listen 
für Landtagswahlen, für die Wahlen zum Deutschen Bundes-
tag und zum Europäischen Parlament sollen ab dem 01.01.2024 
unter den ersten zehn Listenplätzen zusätzlich mindestens eine 
weitere Frau, ab dem 01.07.2025 zwei weitere Frauen vorge-
schlagen werden. Das Recht der über die Listenvorschläge ent-
scheidenden Gremien, für jeden Listenplatz Frauen oder Män-
ner als Gegen- und Ergänzungsvorschläge zu benennen, bleibt 
unberührt. Sollte es dem vorschlagsberechtigten Gremium nicht 
gelungen sein, ausreichend Frauen auf dem Listenvorschlag zu 
berücksichtigen, so ist dies vor der entscheidungsberechtigten 
Versammlung darzulegen und zu begründen.

(6)	Der Generalsekretär erstattet dem Landesparteitag regelmäßig 
Bericht über die Gleichstellung von Frauen und Männern in der 
CDU.

(7)	 Auf die vorgenannten Regelungen – insbesondere hinsichtlich 
möglicher Befristungen – finden die jeweils geltenden Bestim-
mungen des Statuts der CDU Deutschlands unmittelbar Anwen-
dung.

§ 14 Amts-/Funktionsbezeichnungen

Amts- bzw. Funktionsbezeichnungen dieser Satzung werden in 
weiblicher oder männlicher Form geführt.
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D. Gliederung des Landesverbandes

§ 15 Organisationsstufen

(1)	 Die Organisationsstufen des Landesverbandes sind:

1.	 der Landesverband;

2.	 die Kreisverbände;

3.	 die Stadtverbände/Gemeindeverbände/Amtsverbände bzw. 
Stadtbezirksverbände (Örtliche Verbände);

4.	 die Ortsverbände.

(2)	 Die Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. Stadtbezirksverbände und 
die Ortsverbände müssen mindestens 7 Mitglieder umfassen. 
Gründung, Abgrenzung und Auflösung der örtlichen Verbände 
sind Aufgabe des zuständigen Kreisverbandes. Bei Unstimmig-
keiten entscheidet der Landesvorstand.

(3)	Die allgemeinen Parteiwahlen für alle Organe und sonstigen 
Gremien auf allen Organisationsstufen der Gebietsverbände 
und Vereinigungen der CDU im Land Brandenburg finden min-
destens in jedem 2. Kalenderjahr statt. Der Landesvorstand legt 
durch Beschluss einen verbindlichen Terminplan fest.

(4)	Organe und sonstige Gremien, die im Wege der Nachwahl be-
stimmt worden sind, bleiben bis zu den nächsten allgemeinen 
Parteiwahlen im Amt.

§ 15 a Mitgliederbeauftragter

Dem Vorstand jeder Organisationsstufe nach § 15 Absatz 1 gehört 
ein Mitgliederbeauftragter an, der von der Mitgliederversammlung 
oder dem Parteitag der Organisationsstufe gesondert gewählt 
wird. Zum Mitgliederbeauftragten kann auch ein sonstiges 
gewähltes Mitglied des Vorstandes gewählt werden. Der 

Mitgliederbeauftragte berichtet regelmäßig im Vorstand und in 
der Mitgliederversammlung oder dem Parteitag.

§16 Digitalbeauftragter

Der Landesparteitag wählt den Digitalbeauftragten des 
Landesverbandes. Die Kreismitgliederversammlung oder der 
Kreisparteitag oder sonst der Kreisvorstand bestimmen den 
Digitalbeauftragten des Kreisverbandes.

§ 17 Kreisverbände

(1)	 Der Kreisverband ist die Organisation der CDU in den Grenzen 
eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt. Er kann auch mehrere 
Verwaltungskreise umfassen. Im Gebiet eines Verwaltungskrei-
ses dürfen nicht mehrere Kreisverbände bestehen. Die Bildung 
und Abgrenzung eines Kreisverbandes ist Aufgabe des Landes-
verbandes.

(2)	 Der Kreisverband ist die kleinste selbständige organisatorische 
Einheit der CDU mit Satzung und selbständiger Kassenführung.

(3)	Der Kreisverband ist zuständig für alle organisatorischen und 
politischen Fragen seines Bereiches, soweit sie nicht mehrere 
Kreisverbände gemeinsam betreffen und deswegen vom Lan-
desverband wahrgenommen werden. Er ist insbesondere für 
die Aufnahme von Mitgliedern, die Kassenführung, den Einzug 
und die Verwaltung der Mitgliedsbeiträge zuständig. Der Kreis-
verband kann seinen Untergliederungen gestatten, unter seiner 
vollen Aufsicht über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über 
die dazugehörenden Belege für den Kreisverband eine Kasse zu 
führen.
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(4)	Der Kreisgeschäftsführer kann für den Kreisverband alle Rechts-
geschäfte vornehmen, die der ihm zugewiesene Aufgabenkreis 
gewöhnlich mit sich bringt (§ 30 BGB).

(5)	 In regelmäßigen Abständen berichten die Kreisverbände dem 
Landesverband über alle für die Parteiarbeit wesentlichen Vor-
gänge, insbesondere über die Mitgliederbewegung. Die näheren 
Einzelheiten hinsichtlich Zeiträumen, Inhalten und Gliederung 
der Berichte bestimmt der Landesverband für die ihm jeweils 
zuzuleitenden Berichte.

§ 18 Aufgaben

(1)	 Der Kreisverband ist zuständig für alle politischen und organisa-
torischen Fragen seines Bereiches.

Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

1.	 das Gedankengut der CDU zu verbreiten und für die Ziele der 
CDU zu werben;

2.	 die Mitglieder über alle wichtigen politischen Fragen zu unter-
richten und sie zur Teilnahme an der praktischen politischen 
Arbeit anzuregen;

3.	 die politische Willensbildung in allen Organen der CDU und im 
öffentlichen Leben zu fördern;

4.	 die Belange der CDU gegenüber den öffentlichen Dienststel-
len seines Bereiches zu vertreten;

5.	 die Arbeit der Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. Stadtbezirks- 
sowie der Ortsverbände zu fördern; der Kreisverband kann 
sich jederzeit über alle Angelegenheiten der Stadt-, Gemein-
de-, Amts- bzw. Stadtbezirksverbände sowie der Ortsver-
bände unterrichten;

6.	 die Beschlüsse der überörtlichen Parteiorgane auszuführen 

und deren Richtlinien zu beachten;

7.	 die Arbeit der auf der Kreisebene arbeitenden Vereinigungen 
der CDU zu unterstützen.

(2)	 Beschlüsse und Maßnahmen der Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. 
Stadtbezirks- sowie der Ortsverbände dürfen nicht im Gegen-
satz zu den von der Bundes-, Landes- und Kreispartei erklärten 
Grundsätzen stehen.

§ 19 Organe

Die Organe des Kreisverbandes sind:

1.	 der Kreisparteitag;

2.	 der Kreisvorstand.

Zusammensetzung, Befugnisse und Wahl der Mitglieder dieser 
Organe werden in der Landessatzung einheitlich für den 
gesamten Landesverband geregelt.

§ 20 Kreisparteitag

(1)	 Der Kreisparteitag ist das höchste Organ des Kreisverbandes. 
Der Kreisparteitag wird mindestens alle 2 Jahre vom Kreisvor-
stand einberufen. Bei Vorlage eines Antrages von 1/3 der nach-
geordneten örtlichen Verbände oder 1/3 der Mitglieder muss der 
Kreisparteitag binnen eines Monats einberufen werden.

(2)	 Der Kreisparteitag wird als Mitgliederversammlung einberufen. 

(3)	Der Kreisparteitag beschließt insbesondere über:

1.	 alle das Interesse des Kreisverbandes berührenden Angele-
genheiten von grundsätzlicher Bedeutung;

2.	 den Antrag an den Landesvorstand auf Durchführung einer 
Mitgliederbefragung gemäß § 6a;
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3.	 den vom Kreisvorstand zu erstattenden Jahresbericht und 
die Entlastung des Kreisvorstandes;

4.	 die Satzung des Kreisverbandes;

5.	 die Auflösung des Kreisverbandes.

(4)	Der Kreisparteitag wählt:

1.	 den Kreisvorsitzenden,

2.	 die weiteren Mitglieder des Kreisvorstandes,

3.	 zwei Rechnungsprüfer,

4.	 die Delegierten und Ersatzdelegierten des Kreisverbandes 
zum Landesparteitag und zum Landesausschuss.

(5)	 Der Kreisparteitag beschließt über die Auflösung des Kreisver-
bandes mit einer Mehrheit von 3/4 seiner stimmberechtigten 
Mitglieder.

§ 21 Kreisvorstand

(1)	 Der Kreisvorstand besteht aus:

1.	 dem Vorsitzenden,

2.	 mindestens 2 Stellvertretern,

3.	 dem Schatzmeister,

4.	 dem Mitgliederbeauftragten,

5.	 mindestens 5 Beisitzern,

6.	 dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion des Kreistages bzw. der 
Stadtverordnetenversammlung (in kreisfreien Städten),

7.	 dem Kreistagspräsidenten bzw. dem Vorsitzenden der Stadt-
verordnetenversammlung (in kreisfreien Städten), dem Land-

rat bzw. Oberbürgermeister, oder deren Stellvertreter, sofern 
sie der CDU angehören,

8.	 den Mitgliedern des Präsidiums, soweit sie dem Kreisverband 
angehören,

9.	 den Europa-, Bundestags- und Landtagsabgeordneten, so-
weit sie dem Kreisverband angehören.

(2)	 Der Anteil der nicht gewählten Kreisvorstandsmitglieder nach 
Abs. 1 Nr. 6. bis 9. darf 1/5 der Gesamtmitglieder nicht über-
schreiten.

(3)	Der Kreisvorstand bestimmt nach seiner Wahl eines seiner ge-
wählten Mitglieder als Beauftragten für Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit.

(4)	An den Sitzungen des Kreisvorstandes nehmen beratend teil:

1.	 die Vorsitzenden der Kreisvereinigungen;

2.	 der Kreisgeschäftsführer;

3.	 die Mitglieder des Landesvorstandes, soweit sie dem Kreis-
verband als Mitglied angehören.

4.	 die Bundestags- und Landtagsabgeordneten, deren Wahl-
kreis zum Kreisverband gehört.

(5)	 Personalunion ist zulässig.

(6)	Der Kreisvorstand hat insbesondere die Aufgaben:

1.	 den Kreisverband nach außen hin zu vertreten;

2.	 die laufenden Geschäfte des Kreisverbandes zu führen;

3.	 die Beschlüsse des Kreisparteitages auszuführen;

4.	 die Sitzungen des Kreisparteitages vorzubereiten;
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5.	 die Tätigkeit der Mitarbeiter der Kreisgeschäftsstelle zu über-
wachen;

6.	 den Haushaltsplan des Kreisverbandes zu verabschieden;

7.	 den Rechenschafts- und Finanzbericht bis zum 28. Februar 
des Folgejahres vorzulegen;

8.	 die politische Aktivität der örtlichen Verbände und der auf 
Kreisebene bestehenden Vereinigungen zu fördern;

9.	 Vorschläge für die Bewerber zu den Kommunalwahlen zu er-
arbeiten.

(7)	 Die Mitglieder des Kreisvorstandes können in dessen Auftrag an 
den Sitzungen der Organe der nachgeordneten Verbände sowie 
der Vereinigungen und sonstiger Gremien teilnehmen. Sie sind 
dann jederzeit zu hören.

(8)	 Zur Durchführung der Beschlüsse des Kreisvorstandes und zur 
Erledigung der dringlichen Geschäfte kann ein geschäftsführen-
der Kreisvorstand gebildet werden. Ihm gehören die in Absatz 1 
unter Nr. 1. bis 3. sowie Nr. 7. genannten Mitglieder an.

(9)	Der Kreisvorstand kann zu seiner Beratung Ausschüsse, Arbeits-
kreise und Beiräte einsetzen. Ihre Mitglieder sowie ihre Vorsit-
zenden und deren Stellvertreter werden vom Kreisvorstand für 
die Dauer einer Wahlperiode berufen.

§ 22 Stadt-/Gemeinde-/Amts- bzw. Stadtbezirks-
verbände (Örtliche Verbände)

(1)	 Der Stadt-/Gemeindeverband ist die Organisation der CDU in 
den kreisangehörigen Städten und Gemeinden; ihm entspricht 
der Stadtbezirksverband in den Stadtbezirken der kreisfreien 
Städte.

(2)	 Auf Beschluss des Kreisvorstandes können Mitglieder, die im 

Bereich verschiedener kreisangehöriger Städte und Gemeinden 
wohnen, zu einem Stadt-/Gemeindeverband zusammengefasst 
oder einem anderen bestehenden Stadt-/Gemeindeverband zu-
geordnet werden, wenn in keiner der Gemeinden die Bildung 
eines eigenen Stadt- bzw. Gemeindeverbandes möglich ist.

(3)	Mitglieder, die im Bereich eines Amtes wohnen, in dem kein ei-
gener Stadt- bzw. Gemeindeverband vorhanden ist, können auf 
Beschluss des Kreisvorstandes zu einem Amtsverband zusam-
mengefasst werden, der die Aufgaben und Funktion des örtli-
chen Verbandes nach Absatz 1 übernimmt.

(4)	Auf Beschluss des Kreisvorstandes können in den Stadt-, Ge-
meinde- oder Ortsteilen bzw. in amtsangehörigen Städten und 
Gemeinden, die zum Gebiet eines Amtsverbandes gehören, 
Ortsverbände eingerichtet werden.

(5)	Gründung, Abgrenzung und Auflösung der Stadt-, Gemeinde-, 
Amts- bzw. Stadtbezirks- und Ortsverbände sind Aufgaben des 
zuständigen Kreisvorstandes. Bei Unstimmigkeiten entscheidet 
der Landesvorstand.

§ 23 Aufgaben

Der Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. Stadtbezirksverband hat die 
Aufgaben:

1.	 das Gedankengut der CDU zu verbreiten und für die Ziele der 
CDU und die Mitgliedschaft in der CDU zu werben;

2.	 die Mitglieder über alle wichtigen politischen Fragen zu un-
terrichten und sie zur Teilnahme an der praktischen Politik 
anzuregen;

3.	 die politische Willensbildung in der CDU und im öffentlichen 
Leben überhaupt zu fördern;

4.	 die Belange der CDU gegenüber den Behörden, Verbänden 
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und anderen Organisationen seines Bereiches zu vertreten;

5.	 die Beschlüsse der überörtlichen Parteiorgane durchzufüh-
ren und deren Richtlinien zu beachten.

§ 24 Organe

Die Organe des Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. 
Stadtbezirksverbandes sind:

1.	 die Mitgliederversammlung (Hauptversammlung);

2.	 der Vorstand.

§ 25 Mitgliederversammlung

(1)	 Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über:

1.	 alle das Interesse des örtlichen Verbandes berührenden An-
gelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere 
über die Richtlinien für die örtliche Kommunalpolitik;

2.	 den vom Vorstand zu erstattenden Jahresbericht und die 
Entlastung des Vorstandes.

(2)	 Die Mitgliederversammlung wählt:

1.	 den Vorsitzenden und die weiteren zu wählenden Mitglieder 
des Vorstandes;

2.	 die in die überörtlichen Parteiorgane zu entsendenden De-
legierten und Ersatzdelegierten;

3.	 zwei Rechnungsprüfer, sofern durch Beschluss des Kreisvor-
standes dem örtlichen Verband gestattet wurde, eine Kasse 
zu führen.

(3)	Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr zu-
sammen und wird durch den Vorstand einberufen. Darüber hin-
aus muss sie unverzüglich unter Beachtung der Ladungsfristen 

vom Vorstand einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglie-
der dies schriftlich unter Angabe der gewünschten Tagesord-
nung verlangt.

§ 26 Vorstand

(1)	 Der Vorstand besteht aus:

1.	 dem Vorsitzenden,

2.	 mindestens einem stellvertretenden Vorsitzenden,

3.	 dem Schatzmeister, sofern durch Beschluss des Kreisvor-
standes dem örtlichen Verband gestattet wurde, eine Kasse 
zu führen, 

4.	 dem Mitgliederbeauftragten und

5.	 weiteren Beisitzern.

(2)	 Dem Vorstand gehört in örtlichen Verbänden, die nur das Ge-
biet einer Stadt/Gemeinde umfassen, außerdem kraft Amtes der 
Vorsitzende der CDU-Fraktion in der örtlichen Vertretung an, 
soweit der Vorstand insgesamt aus mindestens 5 Mitgliedern 
besteht.

(3)	 In Verbänden, die nur das Gebiet einer Stadt/Gemeinde umfas-
sen und deren Vorstand insgesamt mindestens 10 Mitglieder 
zählt, gehört weiter der ranghöchste kommunale Wahlbeamte 
in der Stadt/Gemeinde, der CDU-Mitglied ist, dem Vorstand an.

(4)	Die Vorsitzenden der Vereinigungen auf der örtlichen Verbands-
ebene nehmen an allen Vorstandssitzungen beratend teil.

(5)	 Der Vorstand hat die Aufgaben:

1.	 Den örtlichen Verband politisch zu führen und die damit ver-
bundenen Aufgaben zu erledigen;

2.	 die Sitzungen der Mitgliederversammlung vorzubereiten;
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3.	 die Beschlüsse der Mitgliederversammlung auszuführen; über 
die Durchführung von Beschlüssen ist der nachfolgenden or-
dentlichen Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten;

4.	 regelmäßig öffentliche Versammlungen durchzuführen;

5.	 Vorschläge für die Bewerber zu den Kommunalwahlen zu er-
arbeiten;

6.	 alle wichtigen Fragen der Kommunalpolitik mit den kommu-
nalen Mandatsträgern zu beraten.

§ 27 Ortsverbände

(1)	 Der Ortsverband ist der Zusammenschluss der Mitglieder, die 
in dem jeweiligen Stadt-, Gemeinde bzw. Ortsteil oder bei der 
Bildung von Amtsverbänden in der jeweiligen amtsangehörigen 
Stadt oder Gemeinde ihren Wohnsitz haben. Ortsverbände kön-
nen durch Beschluss des Kreisvorstandes eingerichtet werden. 
Sie nehmen die Aufgaben der örtlichen Verbände auf der Orts-
verbandsebene wahr.

(2)	 Die Organe des Ortsverbandes sind:

1.	 die Mitgliederversammlung (Hauptversammlung);

2.	 der Vorstand.

(3)	Die Mitgliederversammlung beschließt:

1.	 über alle den Ortsverband berührenden Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung;

2.	 über den vom Vorstand zu erstattenden Jahresbericht und 
die Entlastung des Vorstandes.

(4)	Die Mitgliederversammlung wählt:

1.	 den Vorsitzenden;

2.	 die weiteren Mitglieder des Vorstandes.

(5)	 Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr zu-
sammen und wird durch den Vorstand einberufen. Darüber hin-
aus muss sie unverzüglich unter Beachtung der Ladungsfristen 
vom Vorstand einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglie-
der dies schriftlich unter Angabe der gewünschten Tagesord-
nung verlangt.

(6)	Der Vorstand des Ortsverbandes besteht aus:

1.	 dem Vorsitzenden;

2.	 mindestens einem stellvertretenden Vorsitzenden;

3.	 dem Mitgliederbeauftragten;

4.	 weiteren Beisitzern.

(7)	 Bei der Durchführung der ihm übertragenen Aufgaben ist der 
Ortsverband an die Richtlinien und Beschlüsse des örtlichen 
Verbandes sowie des Kreisverbandes gebunden.

(8)	 Im Übrigen gelten die Regelungen über die örtlichen Verbände 
entsprechend.
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E. Organe des Landesverbandes

§ 28 Landesparteiorgane

(1)	 Die Organe des Landesverbandes sind:

1.	 der Landesparteitag;

2.	 der Landesausschuss;

3.	 der Landesvorstand.

§ 29 Landesparteitag

(1)	 Der Landesparteitag ist das oberste politische Organ des Lan-
desverbandes.

(2)	 Der Landesparteitag setzt sich zusammen aus:

1.	 200 Delegierten der Kreisverbände, die von den Kreispartei-
tagen geheim gewählt werden. Maßgeblich für die Verteilung 
der Delegiertensitze ist die Mitgliederzahl, die zum Ende des 
vorletzten Quartals vor dem Landesparteitag festgestellt 
wird. Die Aufteilung erfolgt im Höchstzahlverfahren nach 
d’Hondt;

2.	 je einem Delegierten der Vereinigungen und Sonderorgani-
sationen, die von deren Landestagung in geheimer Wahl ge-
wählt worden sind. Die gewählten Delegierten müssen CDU 
Mitglieder sein;

3.	 den Mitgliedern des Landesvorstandes.

(3)	Der Landesparteitag tritt mindestens alle 2 Jahre zusammen 
und wird vom Landesvorstand einberufen. Auf Antrag des Lan-
desausschusses oder von 1/3 der Kreisverbände muss der Lan-
desparteitag innerhalb von 6 Wochen einberufen werden.

§ 30 Aufgaben des Landesparteitages

(1)	 Der Landesparteitag beschließt über:

1.	 alle den Landesverband berührenden Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere über die Richtli-
nien für die CDU-Landespolitik;

2.	 den vom Landesvorstand zu erstattenden Jahresbericht und 
die Entlastung des Landesvorstandes;

3.	 die Satzung des Landesverbandes einschließlich der Verfah-
rensordnungen zur Aufstellung von Bewerbern für öffentli-
che Wahlen, der Finanz- und Beitragsordnung sowie weiterer 
Ordnungen des Landesverbandes;

4.	 die Auflösung des Landesverbandes.

(2)	 Der Landesparteitag wählt:

1.	 den Landesvorsitzenden und die weiteren Mitglieder des 
Landesvorstandes;

2.	 den Vorsitzenden und zwei weitere Mitglieder des Landes-
parteigerichts sowie fünf Stellvertreter auf die Dauer von 4 
Jahren;

3.	 zwei Rechnungsprüfer auf die Dauer von 4 Jahren;

4.	 die Delegierten des Landesverbandes zum Bundesparteitag 
und zum Bundesausschuss;

5.	 die Mitglieder des gemeinsamen Kreisparteigerichtes auf die 
Dauer von 4 Jahren (§ 48).
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§ 31 Landesausschuss

(1)	 Der Landesausschuss setzt sich zusammen aus:

1.	 110 Delegierten der Kreisverbände, die von den Kreisparteita-
gen für höchstens 2 Jahre geheim gewählt werden. Die Ver-
teilung der Delegiertensitze erfolgt entsprechend § 29 Abs. 2 
Nr. 1;

2.	 den stimmberechtigten Mitgliedern des Landesvorstandes.

(2)	 Der Landesausschuss beschließt über alle wichtigen Angele-
genheiten des Landesverbandes zwischen den Landespartei-
tagen.

(3)	Der Landesausschuss wird durch den Landesvorsitzenden mit 
Angabe der Tagesordnung einberufen. Auf Antrag von 1/3 der 
Kreisverbände bzw. 1/3 seiner Mitglieder muss der Landesaus-
schuss innerhalb von 6 Wochen zusammentreten.

§ 32 Landesvorstand

(1)	 Der Landesvorstand besteht aus:

a)	 den gewählten Mitgliedern;

1.	 dem Landesvorsitzenden,

2.	 dem Generalsekretär, der auf Vorschlag des Landesvorsit-
zenden vom Landesparteitag gewählt wird,

3.	 vier stellvertretenden Landesvorsitzenden,

4.	 dem Landesschatzmeister,

5.	 dem Mitgliederbeauftragten,

6.	 dem Digitalbeauftragten

7.	 18 weiteren Mitgliedern des Landesvorstandes (Beisitzer);

b)	 den geborenen Mitgliedern;

7.	 dem Ehrenvorsitzenden,

8.	 dem Ministerpräsidenten oder seinem Stellvertreter, soweit 
sie der CDU angehören,

9.	 dem Landtagspräsidenten oder dem Landtagsvizepräsiden-
ten, soweit sie der CDU angehören,

10.	 dem Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion,

11.	 dem Vorsitzenden der Landesgruppe Brandenburg der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion.

12.	 dem Vorsitzenden der Landesgruppe Brandenburg der CDU/
CSU-Gruppe im Europäischen Parlament

(2)	 Der Anteil der Landesvorstandsmitglieder nach Absatz 1 Nr. 8. 
bis 13. darf 1/5 der Gesamtmitglieder nicht überschreiten.

(3)	Der Landesgeschäftsführer nimmt beratend an den Sitzungen 
des Landesvorstandes teil.

(4)	Die Landesvorsitzenden der Vereinigungen und Sonderorgani-
sationen nehmen als ständige Gäste beratend an den Sitzungen 
des Landesvorstandes teil.

§ 33 Präsidium

(1)	 Das Präsidium wird aus den in § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 sowie 8 bis 
13 genannten Vorstandsmitgliedern gebildet.

(2)	 Das Präsidium erledigt die laufenden und dringlichen Geschäfte 
des Landesverbandes.

(3)	Der Landesgeschäftsführer nimmt beratend an den Sitzungen 
des Präsidiums teil.
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§ 34 Aufgaben des Landesvorstandes

(1)	 Der Landesvorstand leitet den Landesverband. Er hat insbeson-
dere folgende Aufgaben:

1.	 die Vertretung des Landesverbandes nach innen und außen, 
soweit nicht diese Satzung abweichende Regelungen enthält;

2.	 die Führung der Geschäfte des Landesverbandes nach Ge-
setz und Satzung sowie den Beschlüssen der ihm übergeord-
neten Organe, soweit nicht diese Landessatzung abweichen-
de Regelungen enthält;

3.	 die Ausführung der Beschlüsse des Landesparteitages und 
des Landesausschusses;

4.	 die Anwendung und Durchführung des § 6 a der Satzung;

5.	 die Vorbereitung der Sitzungen von Landesparteitag und 
Landesausschuss;

6.	 die Erteilung der Genehmigung zu allen Satzungen und Ord-
nungen der Kreisverbände und der Vereinigungen auf Lan-
desebene sowie ihrer Unterorganisationen. Die Entscheidung 
über die Genehmigung hat innerhalb von zwei Monaten nach 
Zugang der Satzungsbeschlüsse beim Landesverband zu 
erfolgen. Unterbleibt eine Entscheidung, so gilt die Satzung 
nach Ablauf dieses Zeitraumes als genehmigt;

7.	 die Beschlussfassung über alle Etats der Landespartei, ins-
besondere über den Jahreshaushaltsplan, über den Jahres-
abschluss, über die mittelfristige Finanzplanung sowie über 
den vom Parteiengesetz vorgeschriebenen Rechenschafts-
bericht der Landespartei vor dessen Weiterleitung an die 
Bundespartei;

8.	 die Förderung der Kreisverbände, der Vereinigungen sowie 
der Sonderorganisationen des Landesverbandes sowie die 
Koordination ihrer Arbeit;

9.	 die Vorbereitung der Aufstellung von Bewerbern für die Wah-
len zum Europäischen Parlament, zum Bundestag, zum Land-
tag von Brandenburg; für diese Wahlen macht er Vorschläge 
an die Vertreter-/Delegiertenversammlungen;

10.	 die Wahl des Landesgeschäftsführers auf Vorschlag des Ge-
neralsekretärs und im Einvernehmen mit dem Generalsekre-
tär der Bundespartei;

11.	 der Beschluss über die Einberufung und vorläufige Tagesord-
nung des Landesparteitages sowie des Landesausschusses;

12.	 die Erarbeitung von Kandidatenvorschlägen der CDU zur Be-
setzung von Ämtern in der Landesregierung.

(2)	 Der Landesvorstand kann einen Finanz- und/oder einen Revisi-
onsbeauftragten bestellen. Näheres regelt die Finanz- und Bei-
tragsordnung (§§ 15, 16).

(3)	Der Landesvorstand kann zu seiner Unterstützung Landesfach-
ausschüsse, Arbeitskreise, Projektgruppen und Fachkonferen-
zen einrichten, in denen auch mitarbeiten kann, wer nicht der 
CDU angehört. Der Landesvorstand bestimmt ihre Aufgaben. 
Die Fachausschüsse arbeiten nach einer vom Landesvorstand 
verabschiedeten Geschäftsordnung. Ihre Arbeitsergebnisse 
sind dem Landesvorstand zur Beschlussfassung vorzulegen.

(4)	Der Landesvorstand ist berechtigt, nach Maßgabe der Wahlge-
setze gegen den Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreter-/
Delegiertenversammlung über die Bewerberaufstellung Ein-
spruch zu erheben.
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§ 35 Der Landesvorsitzende

(1)	 Der Landesvorsitzende repräsentiert den Landesverband. Er 
vertritt gemeinsam mit dem Generalsekretär, in dessen Ver-
hinderungsfall mit dem Schatzmeister, den Landesverband ge-
richtlich und außergerichtlich.

(2)	 Der Landesvorsitzende oder ein von ihm beauftragtes Mitglied 
des Landesvorstandes hat das Recht, an allen Versammlungen 
und Sitzungen der Organe aller Gebietsverbände, Vereinigun-
gen und Sonderorganisationen teilzunehmen. Er muss jederzeit 
gehört werden.

§ 36 Der Generalsekretär

(1)	 Der Generalsekretär unterstützt den Vorsitzenden bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben.

(2)	 Dem Generalsekretär obliegt die Koordination der gesamten 
Parteiarbeit aller Gebietsverbände, der Vereinigungen und Son-
derorganisationen.

(3)	Der Generalsekretär schlägt dem Landesvorstand den Landes-
geschäftsführer zur Wahl vor.

(4)	Der Generalsekretär ist als Vertreter des Landesvorstandes für 
die Genehmigung der Satzungen und Ordnungen sowie deren 
Änderungen nach § 34 Abs. 1 Nr. 6 zuständig.

(5)	 Der Generalsekretär hat das Recht, an allen Versammlungen 
und Sitzungen der Organe aller Gebietsverbände, Vereinigun-
gen und Sonderorganisationen teilzunehmen; er muss jederzeit 
gehört werden; ihm steht im Rahmen von Wahlkämpfen ein Wei-
sungsrecht nach Maßgabe des § 43 Abs. 1 zu.

(6)	Der Generalsekretär koordiniert die Publikationen der Partei, 
Vereinigungen und Sonderorganisationen.

(7)	 Er beruft die Mitglieder der Landesfachausschüsse, Arbeitskrei-
se und Projektgruppen.

§ 37 Der Landesgeschäftsführer

(1)	 Der Landesgeschäftsführer leitet die Arbeit der Landesge-
schäftsstelle auf der Grundlage eines Organisations- und Ge-
schäftsverteilungsplanes, der auf Vorschlag des Generalsekre-
tärs vom Präsidium beschlossen wurde.

(2)	 Er ist zu Rechtsgeschäften ermächtigt, die der ihm zugewiesene 
Aufgabenbereich gewöhnlich mit sich bringt (§ 30 BGB).

(3)	Der Aufgabenbereich des Landesgeschäftsführers umfasst 
auch die Abwicklung der Geschäfte der Landespartei nach Maß-
gabe des § 1 der Finanz- und Beitragsordnung.

§ 38 Der Landesschatzmeister

(1)	 Der Landesschatzmeister erarbeitet auf der Basis der Finanz- 
und Beitragsordnung der Partei finanzwirtschaftliche Richtlinien 
für den Landesverband, die bei Bestätigung durch den Landes-
vorstand für die nachgeordneten Verbände gültig sind. Er erstellt 
den Entwurf des Haushalts-, Jahresabschluss- und mittelfristi-
gen Finanzplanes des Landesverbandes sowie des gesetzlichen 
Rechenschaftsberichtes.

(2)	 Der Landesschatzmeister hat mindestens halbjährlich den Lan-
desvorstand über den Stand und die Entwicklung der Finanzen, 
insbesondere über die vom Landesvorstand beschlossenen 
Etats, sowie über die mittelfristige Finanzplanung zu berichten.
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§ 39 Der Pressesprecher

Der Pressesprecher wird auf Vorschlag des Landesvorsitzenden 
vom Landesvorstand gewählt. Er nimmt beratend an den 
Sitzungen des Präsidiums und des Landesvorstandes teil. Der 
Pressesprecher koordiniert und verantwortet die Arbeit der 
Partei in elektronischen und Printmedien.

§ 40 Die Kreisvorsitzendenkonferenz

(1)	 Zur Beratung des Landesvorstandes in politischen und organi-
satorischen Fragen tritt mindestens einmal jährlich die Kreisvor-
sitzendenkonferenz des Landesverbandes zusammen.

(2)	 Ihr gehören die Vorsitzenden der Kreisverbände an.

(3)	Die Kreisvorsitzendenkonferenz wird vom Landesvorsitzenden 
oder vom Generalsekretär im Einvernehmen mit dem Landes-
vorsitzenden einberufen und von ihm geleitet.

§ 41 Unterrichtungsrecht des Landesvorstandes 
und Berichtspflichten

(1)	 Der Landesvorstand kann sich jederzeit über die Angelegenhei-
ten der Kreis-, Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. Stadtbezirksver-
bände und der Ortsverbände unterrichten.

(2)	 In regelmäßigen Abständen berichten die Kreisverbände dem 
Landesverband und der Landesverband der Bundespartei über 
alle für die Parteiarbeit wesentlichen Vorgänge, insbesondere 
über die Mitgliederbewegung. Die näheren Einzelheiten hin-
sichtlich Zeiträumen, Inhalten und Gliederungen der Berichte 
bestimmen die Bundespartei sowie der Landesverband für die 
ihnen jeweils zuzuleitenden Berichte.

§ 42 Eingriffsrechte des Landesvorstandes

Erfüllen die Kreis-, Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. 
Stadtbezirksverbände und die Ortsverbände die ihnen nach 
dem Gesetz und den Satzungen obliegenden Pflichten und 
Aufgaben nicht, so kann der Landesvorstand das Erforderliche 
veranlassen, im äußersten Falle einen Beauftragten einsetzen, der 
vorübergehend die Aufgaben des Vorstandes wahrnimmt. Dieses 
Eingriffsrecht gilt gegenüber jeder Organisationsstufe zunächst 
für den Vorstand der nächsthöheren Organisationsstufe.

§ 43 Weisungsrecht des Generalsekretärs der CDU 
Brandenburgs und des Generalsekretärs der CDU 
Deutschlands

(1)	 Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlkämpfen zum 
Landtag Brandenburg, zum Deutschen Bundestag sowie zum 
Europäischen Parlament sind die nachgeordneten Gebietsver-
bände, die Vereinigungen und die Sonderorganisationen der 
CDU an die Weisungen des Generalsekretärs der CDU Branden-
burgs gebunden.

(2)	 Entsprechendes gilt hinsichtlich der Wahlen zum Deutschen 
Bundestag und zum Europäischen Parlament für das Weisungs-
recht des Generalsekretärs der CDU Deutschlands.
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F. Vereinigungen und Sonderorganisationen

§ 44 Landesvereinigungen

(1)	 Der Landesverband hat folgende Vereinigungen:

1.	 Junge Union Brandenburg (JU),

2.	 Frauen Union Brandenburg (FU),

3.	 Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Brandenburg 
(CDA),

4.	 Kommunalpolitische Vereinigung Brandenburg (KPV),

5.	 Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU Brandenburg 
(MIT),

6.	 Senioren-Union Brandenburg (SenU),

7.	 Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung - Union der Vertriebe-
nen und Flüchtlinge (OMV).

8.	 Evangelischer Arbeitskreis (EAK)

(2)	 Alle in der Satzung der Bundespartei zugelassenen Vereinigun-
gen können zu den Landesparteitagen jeweils einen Delegierten 
mit allen Rechten und Pflichten entsenden. Er ist in geheimer 
Wahl von der Landestagung der jeweiligen Vereinigung zu wäh-
len.

(3)	Die Vereinigungen sind organisatorische Zusammenschlüsse 
von Personen mit dem Ziel, das Gedankengut der CDU in ihren 
Wirkungskreisen zu vertreten und zu verbreiten sowie die be-
sonderen Anliegen der von ihnen repräsentierten Gruppen in der 
Politik der CDU zu wahren.

(4)	Der organisatorische Aufbau der Vereinigungen soll dem der 
Partei entsprechen. Mindestens die Vorsitzenden der Landes-

vereinigungen müssen Mitglieder der CDU sein. Die weiteren 
Mitglieder ihrer Vorstände sollen Mitglied der CDU sein. Sie ha-
ben eine eigene Satzung, die – wie auch alle Änderungen der 
Satzung – der Genehmigung durch den Landesvorstand bedarf.

(5)	 Vereinigungen haben das Recht zu eigenen Verlautbarungen, 
die den von der Partei festgelegten Grundsätzen nicht wider-
sprechen dürfen.

(6)	Die Geschäfte der Vereinigungen werden von deren jeweiligen 
Vorständen geführt.

§ 44a Sonderorganisationen

(1)	 Der Landesverband hat folgende Sonderorganisationen:

1.	 Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS)

2.	 Lesben und Schwule in der Union (LSU)

(2)	 Alle in der Satzung der Bundespartei zugelassenen Sonderorga-
nisationen können zu den Landesparteitagen jeweils einen De-
legierten mit allen Rechten und Pflichten entsenden. Er ist in ge-
heimer Wahl von der Landestagung der jeweiligen Vereinigung 
zu wählen.

(3)	Sonderorganisationen sind ein Angebot zum Dialog zwischen 
der CDU und der Gesellschaft. Sie sind organisatorische Zusam-
menschlüsse soziodemographischer Gruppen, die Themen und 
Entwicklungen der von ihr repräsentierten Gruppen in die poli-
tische Arbeit der CDU einbringen. Sonderorganisationen haben 
das Ziel, die Wirkungskreise und das Gedankengut der CDU zu 
fördern und diese mit der Gesellschaft weiter zu vernetzen.
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(4)	Die Mitgliedschaft in einer Sonderorganisation setzt keine Mit-
gliedschaft in der CDU voraus. Mindestens die Vorsitzenden 
der Sonderorganisationen auf der Ebene des Landesverbandes 
Brandenburg müssen Mitglieder der CDU sein. Die weiteren Mit-
glieder ihrer Vorstände sollen Mitglied der CDU sein.

§ 45 Digitale Netzwerke

(1)	 Die Gründung eines digitalen Netzwerks auf der Ebene des Lan-
desverbandes ist zulässig. Über diese entscheidet der Landes-
vorstand in eigener Verantwortung, sofern die Voraussetzungen 
nach Abs. 2 berücksichtigt werden.

(2)	 Digitale Netzwerke stellen keinen Verband der Partei im Sinne 
von § 7 PartG dar. Mitglied eines digitalen Netzwerks kann auch 
ein Mitglied der CDU werden, das außerhalb des Landesverban-
des wohnt oder arbeitet. Die mitgliedschaftliche Zuordnung zu 
seinem Kreisverband wird dadurch nicht berührt. Den digitalen 
Netzwerken wird die Wahl von Vorständen, die Durchführung 
von Mitgliederversammlungen und ein Antragsrecht zum Lan-
desparteitag eingeräumt.

G. Sonstige Bestimmungen

§ 46 Bewerberaufstellung

Die Aufstellung der Bewerber für die Kommunalwahlen, 
die Wahlen zum Landtag Brandenburg, zum Deutschen 
Bundestag und zum Europäischen Parlament regelt sich nach 
Verfahrensordnungen, die Bestandteil dieser Satzung sind.

§ 47 Nachweis und Anerkennung der Mitgliederzahl, 
Zentrale Mitgliederdatei/ZMD, Datenschutz

(1)	 Der Nachweis des Mitgliederbestandes erfolgt nach den Unter-
lagen der Zentralen Mitgliederdatei. Alle Veränderungen in der 
Mitgliedschaft – auch der Vereinigungen – sind von dem zustän-
digen Kreisgeschäftsführer oder einem dazu vom Kreisvorstand 
benannten Beauftragten unverzüglich bei der Zentralen Mitglie-
derdatei zu melden.

(2)	 Die Mitgliederzahl eines Kreisverbandes wird nur dann aner-
kannt, wenn die jeweils festgesetzten Beitragsanteile für den 
Landesverband und die Bundespartei gezahlt worden sind.

(3)	Die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung aller Mit-
gliederdaten der Zentralen Mitgliederkartei ist nur für Zwecke 
der Arbeit der Partei sowie ihrer Gebietsverbände, Vereinigun-
gen und Sonderorganisationen zulässig. Für den Datenschutz in 
der CDU gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzge-
setzes in ihrer jeweils geltenden Fassung sinngemäß.
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§ 48 Gemeinsames Kreisparteigericht

(1)	 Für die Kreisverbände wird mindestens ein Gemeinsames Kreis-
parteigericht nach § 2 Abs. 3 der Parteigerichtsordnung mit Sitz 
in Potsdam errichtet. Es besteht aus dem Vorsitzenden und zwei 
weiteren ordentlichen Mitgliedern sowie mindestens drei stell-
vertretenden Mitgliedern; sie werden vom Landesparteitag für 
vier Jahre gewählt.

(2)	 Es tritt in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei Bei-
sitzern zusammen. Der Vorsitzende muss die Befähigung zum 
Richteramt haben.

(3)	Bei mehreren Kreisparteigerichten ist die Geschäftsverteilung 
eindeutig zu regeln.

(4)	Die Zuständigkeit und das Verfahren ergeben sich aus der Par-
teigerichtsordnung.

§ 49 Landesparteigericht

(1)	 Das Landesparteigericht besteht aus drei ordentlichen und 
mindestens fünf stellvertretenden Mitgliedern. Sie treten in der 
Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern zusam-
men. Der Vorsitzende und ein Beisitzer müssen die Befähigung 
zum Richteramt haben.

(2)	 Die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder des Landes-
parteigerichts werden vom Landesparteitag für eine Wahlperio-
de von vier Jahren gewählt.

(3)	Die Zuständigkeit des Landesparteigerichts und das Verfahren 
ergeben sich aus der Parteigerichtsordnung.

§ 50 Finanzierung der Aufgaben im Landesverband

(1)	 Die zur Durchführung der Aufgaben erforderlichen Mittel wer-
den insbesondere durch Mitgliedsbeiträge und Spenden aufge-
bracht.

(2)	 Den Kreisverbänden obliegt die Einziehung der Mitgliedsbeiträ-
ge.

(3)	Die Kreisverbände entrichten Beiträge an die CDU Deutschlands 
und den Landesverband. Die Umlage für die CDU Deutschlands 
beschließt der Bundesparteitag, die Umlage für den Landesver-
band der Landesparteitag mit der Mehrheit seiner Mitglieder.

(4)	Zur Beratung und Koordinierung der Finanzierungsarbeit be-
ruft der Landesschatzmeister mindestens einmal jährlich die 
Schatzmeister der Kreisverbände und Landesvereinigungen zu 
einer Konferenz ein.
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§ 51 Finanzwirtschaft des Landesverbandes

(1)	 Einnahmen und Ausgaben des Landesverbandes müssen für ei-
nen Zeitraum von vier Jahren ohne Inanspruchnahme von Kredi-
ten im Gleichgewicht sein. Die Finanzwirtschaft des Landesver-
bandes folgt den Grundsätzen wirtschaftlicher und sparsamer 
Haushaltsführung. Der Landesschatzmeister, der Generalsekre-
tär und der Landesgeschäftsführer haben die dafür notwendi-
gen Maßnahmen zu treffen.

(2)	 Der Haushaltsplan des Landesverbandes wird nach Beratung der 
Finanzkommission, die vom Landesvorstand berufen wird, vom 
Landesschatzmeister, Generalsekretär und Landesgeschäfts-
führer aufgestellt und vom Landesvorstand verabschiedet. Die 
Durchführung obliegt dem Landesschatzmeister und dem Lan-
desgeschäftsführer. Der Finanzkommission sollen angehören:

1.	 zwei Vertreter der Kreisverbände,

2.	 ein Vertreter der Landesvereinigungen.

Der Landesvorsitzende, der Landesschatzmeister, der 
Generalsekretär und der Landesgeschäftsführer dürfen der 
Finanzkommission nicht als Mitglieder angehören.

(3)	Rechtsgeschäfte des Landesverbandes mit seinem Vorsitzen-
den, Generalsekretär, Schatzmeister, Landesgeschäftsführer 
oder anderen Mitgliedern des Landesvorstandes sind unzuläs-
sig. Ausnahmen können nur mit Zweidrittelmehrheit der Mitglie-
der des Landesvorstandes im Einzelfall beschlossen werden.

(4)	Für Rechtsgeschäfte, die der Landesverband eingehen will, in 
denen der Vertragspartner ein Mitglied des Landesvorstandes 
ist oder ein Mitglied des Landesvorstandes wirtschaftlich be-
teiligt ist, sind mindestens drei Vergleichsangebote einzuholen.

(5)	 Die Etats der Landesvereinigungen und Sonderorganisationen 
bedürfen der Zustimmung des Generalsekretärs, des Landes-

geschäftsführers und des Landesschatzmeisters.

(6)	Der Landesschatzmeister und der Landesgeschäftsführer sind 
berechtigt, zur Finanzierung der planmäßigen Ausgaben Kassen-
kredite aufzunehmen. Diese sind bis zum Ende des Rechnungs-
jahres, in dem sie aufgenommen worden sind, zurückzuzahlen. 
Andere Kredite bedürfen der Zustimmung des Landesvorstan-
des.

(7)	 Über Herkunft und Verwendung der Mittel, die dem Landesver-
band innerhalb eines Kalenderjahres (Rechnungsjahr) zugeflos-
sen sind, sowie über das Vermögen des Landesverbandes ist im 
Rechenschaftsbericht öffentlich Rechenschaft zu geben.

(8)	Die Entwürfe aller Etats und der mittelfristigen Finanzplanung 
der Landespartei müssen den Mitgliedern des Landesvorstan-
des mindestens 7 Tage vor der Beschlussfassung schriftlich 
vorgelegt werden. Gleiches gilt für die Beratung und Verab-
schiedung des Rechenschaftsberichtes.

(9)	 Einzelheiten regelt die Finanz- und Beitragsordnung des Lan-
desverbandes.

§ 52 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 53 Gesetzliche Vertretung der Kreisverbände

Die Kreisverbände werden im Rahmen ihrer Zuständigkeit durch 
ihre Vorstände vertreten. Vorstand in diesem Sinne ist der 
Vorsitzende oder einer der Stellvertreter.
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§ 54 Haftung für Verbindlichkeiten

(1)	 Für rechtsgeschäftliche Verpflichtungen haften die Mitglieder 
gesamtschuldnerisch nur mit dem Verbandsvermögen.

(2)	 Für die Haftung der Mitglieder wegen unerlaubter Handlungen 
der Parteivorstände oder anderer satzungsmäßig berufener 
Vertreter gilt § 831 BGB.

(3)	 Im Innenverhältnis haften der Landesverband oder die Kreis-
verbände für Rechtsverbindlichkeiten eines nachgeordneten 
Verbandes nur, wenn sie dem die Verpflichtung begründenden 
Rechtsgeschäft zugestimmt haben.

(4)	Die Kreisverbände, ihre Untergliederungen sowie die Vereini-
gungen und Sonderorganisationen der Partei auf allen Organi-
sationsstufen haften gegenüber dem Landesverband und der 
Bundespartei im Innenverhältnis, wenn sie durch ein von ihnen 
zu vertretendes Fehlverhalten Maßnahmen nach §23 a, Abs. 1 
Parteiengesetz verursachen, die von dem Präsidenten oder dem 
Präsidium des Deutschen Bundestages, dem Präsidenten des 
Landtages von Brandenburg oder einer gesetzlich sonst zustän-
digen Stelle gegen die Partei ergriffen werden. Der Landesver-
band kann seine Schadenersatzansprüche mit Forderung der 
vorgenannten Gebietsverbände, Vereinigungen und Sonderor-
ganisationen verrechnen.

§ 55 Geschäftsführung

(1)	 Die Geschäfte der Kreisverbände, einschließlich der Stadt-, Ge-
meinde-, Amts- bzw. Stadtbezirksverbände und Ortsverbän-
de, werden auf Weisung der zuständigen Kreisvorstände durch 
Kreisgeschäftsstellen geführt. Die Leitung von Kreisgeschäfts-
stellen obliegt den Kreisgeschäftsführern, die vom Landesver-
band angestellt werden. Sie haben gegenüber den Untergliede-
rungen ihres Kreisverbandes die gleichen Informationsrechte 
wie der Landesgeschäftsführer nach Absatz 3.

(2)	 Bei Neubesetzungen von Kreisgeschäftsführerstellen kann der 
Landesvorstand auf Antrag des zuständigen Kreisvorstandes 
die rechtlich eigenverantwortliche Anstellung eines Kreisge-
schäftsführers beim Kreisverband gestatten.

(3)	Der Landesgeschäftsführer leitet die Landesgeschäftsstelle und 
ist dem Landesvorstand verantwortlich. Er kann an allen Veran-
staltungen der Organe des Landesverbandes, der Kreisverbän-
de, der Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. Stadtbezirksverbände 
und Ortsverbände, Vereinigungen, Arbeitskreise und Fachaus-
schüsse teilnehmen.

§ 56 Protokollpflicht

(1)	 Über die Sitzungen der Parteiorgane, Fachausschüsse und Ar-
beitskreise sind Niederschriften zu fertigen. Sie müssen die An-
träge, Beschlüsse, Abstimmungs- und Wahlergebnisse enthal-
ten. Die Niederschriften sind von dem Vorsitzenden oder einem 
Stellvertreter und dem Schriftführer zu unterzeichnen und der 
zuständigen Geschäftsstelle zu übersenden.

(2)	 Die Niederschrift über die Verhandlungen des Landesparteita-
ges und des Landesausschusses ist den Kreisverbänden binnen 
acht Wochen zuzusenden. Sie gilt als genehmigt, wenn nicht 
innerhalb von weiteren zwei Wochen Einspruch erhoben wird. 
Entsprechendes gilt für die Kreisparteitage. Über den Einspruch 
entscheiden der Landesvorstand bzw. die Kreisvorstände.
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§ 57 Auflösung des Landesverbandes

(1)	 Der Landesverband kann sich auflösen, wenn zu diesem Zweck 
ein besonderer Landesparteitag einberufen wird. Der Beschluss 
über die Auflösung bedarf einer Mehrheit von 3/4 der stimmbe-
rechtigten Mitglieder des Landesparteitages.

(2)	 Hat der Landesparteitag die Auflösung beschlossen, so führt 
der Landesvorstand eine Urabstimmung mit Hilfe der Kreisver-
bände durch.

(3)	Der Landesvorstand bestimmt den Tag und die Zeit der Abstim-
mung sowie die einheitliche Form der Stimmzettel.

(4)	Der Stimmzettel muss den Wortlaut des Beschlusses des Lan-
desparteitages enthalten und so gestaltet sein, dass das Mit-
glied mit „Ja“ oder „Nein“ abstimmen kann. Darüber hinaus darf 
der Stimmzettel keine weiteren Angaben enthalten. Stimmzettel 
sind nur gültig, wenn sie entweder mit „Ja“ oder „Nein“ gekenn-
zeichnet sind. Die Abstimmung ist geheim.

(5)	 Die Urabstimmung erfolgt in besonders einberufenen Versamm-
lungen der Mitglieder des Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. Stadt-
bezirksverbandes, zu denen alle stimmberechtigten Mitglieder 
14 Tage vorher schriftlich unter Übersendung des Beschlusses 
des Landesparteitages einzuladen sind. Der Vorsitzende des 
Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. Stadtbezirksverbandes und 
zwei durch die Versammlung der Mitglieder gewählte Perso-
nen bilden den Vorstand für die Urabstimmung im Gebiet des 
jeweiligen Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. Stadtbezirksverban-
des. Über den Vorgang der Abstimmung ist ein Protokoll aufzu-
nehmen, das von den Mitgliedern des Vorstandes der Urabstim-
mung nach Durchführung der Abstimmung zu unterzeichnen ist. 
Nach Abschluss des Abstimmungsvorganges ist dieses Proto-
koll zusammen mit den Stimmzetteln dem Landesvorstand über 
den Kreisvorstand zu übersenden.

(6)	 Ist in einer Versammlung der Mitglieder die Abstimmung nicht 
ordnungsgemäß durchgeführt worden, so kann der Landesvor-
stand eine Wiederholung der Abstimmung beschließen.

(7)	 Der Beschluss des Landesparteitages ist bestätigt, wenn mehr 
als die Hälfte der Mitglieder des Landesverbandes sich für die 
Auflösung des Landesverbandes aussprechen.

§ 58 Vermögen bei Auflösung

Über das Vermögen und die Akten des Landesverbandes 
bestimmt der Landesvorstand. Das Vermögen darf nur zu partei- 
oder gemeinnützigen Zwecken verwendet werden.
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H. Verfahrensordnung

§ 59 Beschlussfähigkeit

(1)	 Die Organe der Partei sind beschlussfähig, wenn sie mindestens 
eine Woche vorher mit Angabe der Tagesordnung einberufen 
worden sind und wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtig-
ten Mitglieder anwesend ist. Sie bleiben beschlussfähig, solan-
ge nicht auf Antrag die Beschlussunfähigkeit festgestellt ist. Bei 
Feststellung der Beschlussunfähigkeit hat der Vorsitzende die 
Sitzung sofort aufzuheben und die Zeit und die Tagesordnung 
für die nächste Sitzung allen Mitgliedern des Organs rechtzeitig 
mitzuteilen; er ist dabei an die Form und Frist für die Einberufung 
des Organs nicht gebunden. Die Sitzung ist dann in jedem Falle 
beschlussfähig; darauf ist in der erneuten Einladung hinzuwei-
sen. Mitgliederversammlungen sind ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, wenn zu diesen 
Versammlungen ordnungsgemäß eingeladen wurde. Darauf ist 
in der Einladung hinzuweisen. Der Versand einer Einladung auf 
elektronischem Wege (z.B. E-Mail) steht dem Postweg gleich.

(2)	 Vor Eintritt in die Tagesordnung ist die Beschlussfähigkeit durch 
den Vorsitzenden festzustellen.

(3)	Stimmberechtigt sind nur Mitglieder, die ihrer Beitragspflicht 
nachgekommen sind.

(4)	Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Fest-
stellung der Beschlussfähigkeit mit.

(5)	 Von der Kreisverbandsebene an aufwärts sollen Vorsitzende 
für Sitzungen ihrer Organe und Gremien konkrete Anfangs- und 
Endzeiten festlegen. Diese sind in der Einladung zur jeweiligen 
Sitzung zu benennen. Nach Überschreitung der Endzeiten sol-
len keine Abstimmungen und Wahlen mehr durchgeführt wer-
den. Abweichungen sind möglich, aber in jedem Einzelfall zu be-

gründen.

§ 59a Durchführung von Vorstandssitzungen

(1)	 Vorstandssitzungen können in Präsenz oder als digitale Sit-
zungen durchgeführt werden. Vorstandsmitglieder haben das 
Recht, an den Präsenzsitzungen mittels angebotener Telefon-, 
Videokonferenz oder anderem digitalen Format teilzunehmen 
(hybride Sitzung).

(2)	 Der Vorstand kann in begründeten Fällen hybride Sitzungen 
nach Abs. 1 ganz oder teilweise ausschließen.

§ 60 Stimmrecht der Kreisverbände

(1)	 Die Kreisverbände können ein Stimmrecht durch die von ihnen 
entsandten Vertreter/Delegierten nur ausüben, wenn sie die 
vom Landesparteitag festgesetzte Umlage je Mitglied an den 
Landesverband bis zum jeweiligen Stichtag abgeführt haben.	
	
§ 18 Abs. 2 der Finanz- und Beitragsordnung ist zu beachten.

(2)	 Die Kreisverbände können für ihre Stadt-, Gemeinde-, Amts- 
bzw. Stadtbezirks- und Ortsverbände eine entsprechende Re-
gelung treffen.

§ 61 Erforderliche Mehrheiten

(1)	 Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen gefasst, es sei denn, die Satzung regelt eine 
andere Mehrheit.

(2)	 Stimmenthaltungen zählen nicht als abgegebene Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(3)	Für Satzungsänderungen ist die 2/3 Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen, mindestens aber die Mehrheit der stimmbe-
rechtigten Mitglieder erforderlich. Für den Auflösungsbeschluss 
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ist eine Mehrheit von drei Vierteln der stimmberechtigten Mit-
glieder des Parteitages notwendig.

(4)	Beschlüsse über alle Etats der Landespartei, insbesondere über 
den Jahreshaushaltsplan, über den Jahresabschluss, über die 
mittelfristige Finanzplanung sowie über den vom Parteiengesetz 
vorgeschriebenen Rechenschaftsbericht der Landespartei vor 
dessen Weiterleitung an die Bundespartei bedürfen der Mehr-
heit der stimmberechtigten Mitglieder des Landesvorstandes.

§ 62 Abstimmungsarten

(1)	 Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen,durch hochgeho-
bene Stimmkarte oder auf elektronischem Wege mit einer aner-
kannten, zertifizierten Methode, die dem Stand der Technik ent-
spricht, es sei denn, dass ein Viertel der anwesenden Mitglieder 
geheime Abstimmung verlangt oder die geheime Abstimmung 
nach der Satzung erfolgen muss.

(2)	 Stimmenthaltungen zählen für die Feststellung der Beschluss-
fähigkeit mit, jedoch nicht für die Ermittlung einer Mehrheit.

(3)	Die Vorstände der Partei können im Umlaufverfahren Abstim-
mungen durchführen und Beschlüsse fassen. Das Umlaufver-
fahren ist unzulässig, wenn mehr als ein Viertel der Mitglieder 
des Vorstands ausdrücklich widerspricht. Die Abstimmung im 
Umlaufverfahren erfordert eine Mehrheit der stimmberechtigten 
Mitglieder des Vorstands. Die Einleitung des Umlaufverfahrens, 
Widersprüche gegen dessen Durchführung und Abstimmun-
gen im Umlaufverfahren müssen schriftlich, auf elektronischem 
Wege (z. B. E- Mail) oder in Form anderer digitaler Formate er-
folgen. Die Durchführung eines Umlaufverfahrens kann auch in 
einer Sitzung des Vorstandes beschlossen werden. Der Vorsit-
zende hat das Abstimmungsergebnis und die Fassung des Be-
schlusses festzustellen und dem Vorstand bekanntzugeben.

§ 63 Durchführung von Wahlen

(1)	 Die Mitglieder des Landesvorstandes sowie die Delegierten und 
Ersatzdelegierten für den Bundesausschuss und den Bundes-
parteitag werden geheim durch Stimmzettel gewählt. 

(2)	 Der Vorsitzende, der Generalsekretär, der Schatzmeister sowie 
der Mitgliederbeauftragte sind einzeln zu wählen. Sie bedürfen 
zu ihrer Wahl der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Wird diese Mehrheit nicht erreicht, findet eine Stichwahl zwi-
schen den beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl 
statt. Ist eine Entscheidung zwischen Kandidaten mit gleicher 
Stimmenzahl erforderlich, erfolgt sie ebenfalls durch Stichwahl, 
wobei die einfache Mehrheit genügt.

(3)	Bei der Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden, die in einem 
Wahlgang erfolgt, sind Stimmzettel, auf denen nicht mindestens 
die Hälfte der zu Wählenden angekreuzt sind, ungültig. Gewählt 
ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen er-
hält.  Wird diese Mehrheit nicht erreicht, erfolgt eine Stichwahl 
mit den nächst niederen Stimmenzahlen. Dabei stehen jeweils 
so viele Kandidaten zur Wahl an, wie sie dem Eineinhalbfachen 
der Zahl der noch nicht besetzten Sitze entsprechen; entfallen 
hierbei auf die letzte Stelle der Reihenfolge nach Stimmenzah-
len zwei oder mehrere Kandidaten mit gleich vielen Stimmen, so 
werden diese Kandidaten alle in die Stichwahl mit einbezogen. 
Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge der auf sie ent-
fallenden Stimmenzahlen, auch wenn sie nicht die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen erreicht haben. Bei Stimmengleichheit, 
die eine Entscheidung erfordert, gilt Absatz 2 Satz 4.

(4)	Die weiteren Mitglieder des Landesvorstandes (Beisitzer) wer-
den in einem weiteren Wahlgang gewählt. Stimmzettel auf den 
nicht mindestens dreiviertel der zu wählenden Landesvor-
standsmitglieder angekreuzt sind, sind ebenso ungültig wie 
Stimmzettel, auf den mehr Namen als zu Wählende angekreuzt 
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sind. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erreicht. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, findet eine 
Stichwahl statt. Es gelten die Regelungen des Absatzes 3.

(5)	 Die Delegierten und Ersatzdelegierten für den Bundespartei-
tag und den Bundessausschuss werden jeweils in getrennten 
Wahlgängen gewählt, sofern sich der Landesparteitag nicht 
dazu entscheidet, dass alle nichtgewählten Kandidaten in der 
Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen Ersatzdelegierte 
sein sollen. Für das Wahlverfahren sind die Regelungen des Ab-
satzes 4 entsprechend anzuwenden.

(6)	Ändert sich im Laufe der Amtszeit von Delegierten die Delegier-
tenzahl, so werden entsprechend der Stimmenzahl die in der 
Reihenfolge letzten Delegierten erste Ersatzdelegierte oder 
die nach Stimmenzahl ersten Ersatzdelegierten Delegierte. Die 
Amtszeit aller Delegierten und Ersatzdelegierten beginnt mit 
dem ersten Sitzungstag des jeweiligen Gremiums und endet 24 
Monate später oder mit dem Beginn der Amtszeit der gewählten 
Nachfolger. 

(7)	 Für alle Wahlen gilt, dass

a)	 der jeweilige Stimmzettel die Namen aller vorgeschlagenen 
Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge enthalten soll;

b)	 Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen für die Feststel-
lung der Beschlussfähigkeit mitzählen, nicht jedoch für die 
Ermittlung der Mehrheit;

c)	 alle sonstigen Wahlen durch Handzeichen oder mit der erho-
benen Stimmkarte durchgeführt werden können, wenn sich 
auf Befragen kein Widerspruch erhebt und keine gesetzliche 
Bestimmung entgegensteht.

d)	 bei allen Wahlen die Höhe der erreichten Stimmenzahlen für 
die Reihenfolge maßgebend ist.

(8)	Wird während der Wahl zu einem Organ oder Gremium der Par-
tei die gemäß § 6 Abs. 2 maximal mögliche Anzahl von Mitglie-
dern ohne deutsche Staatsangehörigkeit erreicht, sind weitere 
Kandidaturen zu diesem Organ oder Gremium von Mitgliedern 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit unzulässig.

(9)	Die Vorschriften der §§ 59 bis 63 gelten sinngemäß für Abstim-
mungen und Wahlen in allen Parteigremien der regionalen Orga-
nisationsstufen, der Vereinigungen und Sonderorganisationen 
im Landesverband.

§ 64 Sitzungsniederschriften

Über die Sitzungen des Landesparteitages, Landesausschusses, 
Landesvorstandes und der Kreisvorsitzendenkonferenz werden 
Niederschriften gefertigt. Sie sind von dem Vorsitzenden 
oder Generalsekretär und von dem Landesgeschäftsführer zu 
unterzeichnen.

§ 65 Ladungsfristen und Antragsberechtigung

(1)	 Zu ordentlichen Landesparteitagen muss unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung einen Monat vorher eingeladen werden. Zu 
außerordentlichen Parteitagen kann mit einer Frist von mindes-
tens einer Woche eingeladen werden. Der Versand einer Ein-
ladung auf elektronischem Weg (E-Mail) steht dem Postweg 
gleich. Die voraussichtlichen Beratungspunkte eines ordent-
lichen Landesparteitages sowie die Entwürfe von Leitanträgen 
des Landesvorstandes sind den nach Absatz 3 antragsberech-
tigten Vorständen mindestens einen Monat vor dem Tagungs-
termin mitzuteilen.

(2)	 Anträge zum ordentlichen Landesparteitag müssen spätestens 
10 Tage vor dem Tagungstermin bei der Landesgeschäftsstelle 
schriftlich eingegangen sein.
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(3)	Antragsberechtigt sind:

1.	 der Landesvorstand;

2.	 die Kreisvorstände;

3.	 die Vorstände der Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. Stadtbe-
zirksverbände;

4.	 die Landesvorstände der Vereinigungen und Sonderorgani-
sationen.

5.	 Mitglieder nach Maßgabe der Regelung in § 6 Absatz 5 der 
Satzung.

(4)	Außerdem können Initiativanträge zu aktuellen politischen Fra-
gen eingebracht werden, wenn sie von mindestens 20 Delegier-
ten unterschrieben sind.

(5)	 Für Sitzungen des Landesausschusses gelten die Regelungen 
der Absätze 1 bis 4 entsprechend.

(6)	Der Landesvorstand ist vom Landesvorsitzenden oder Gene-
ralsekretär im Einvernehmen mit dem Landesvorsitzenden mit 
einer Frist von zwei Wochen einzuberufen. Der Versand einer 
Einladung auf elektronischem Weg (E-Mail) steht dem Postweg 
gleich.  In Eilfällen kann er auch telefonisch mit einer Einladungs-
frist von mindestens drei Tagen einberufen werden. Die Einbe-
rufung erfolgt unter Bekanntgabe der Tagesordnung.

(7)	 Alle Einladungsfristen beginnen mit dem Datum des Poststem-
pels bzw. mit dem Versanddatum auf elektronischem Weg (z.B.  
E-Mail).

§ 66 Wahlperioden

(1)	 Zu allen Parteigremien ist mindestens in jedem zweiten Kalen-
derjahr zu wählen.

(2)	 Der Landesvorstand legt durch Beschluss einen verbindlichen 
Terminplan fest.

(3)	Die Amtszeit von Parteigremien und Gremienmitgliedern endet:

1.	 mit dem Ende der jeweiligen Versammlung, die entsprechen-
de Neuwahlen vorgenommen hat,

2.	 mit der Amtsniederlegung,

3.	 spätestens mit Ablauf der gesetzlichen Frist.

(4)	Die Amtszeit von Parteigremien und Gremienmitgliedern, die in-
nerhalb der regelmäßigen Wahlzeit durch erforderlich geworde-
ne Nachwahlen gewählt worden sind, endet jeweils mit Ablauf 
der bestimmten regelmäßigen Wahlzeit.
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Stand: 1. Dezember 2025

CDU LANDESVERBAND BRANDENBURG
Geschäftsordnung



§ 1 Geltungsbereich

Die nachstehende Geschäftsordnung (GO) der Christlich 
Demokratischen Union Deutschlands, CDU, Landesverband 
Brandenburg, gilt für den Landesverband.

§ 2 Zeitpunkt, Ort, vorläufige Tagesordnung

Zeitpunkt, Ort und vorläufige Tagesordnung des 
Landesparteitages und der Landesausschusssitzungen 
bestimmt der Landesvorstand im Rahmen der Landessatzung.

§ 3 Einberufung

Die Einberufung des Landesparteitages/Landesausschusses 
erfolgt für den Landesvorstand durch den Vorsitzenden, im Falle 
seiner Verhinderung durch den Generalsekretär.

§ 4 Terminbekanntgabe, Form und Frist der Einla-
dung

(1)	 Der Termin eines Landesparteitages/Landesausschusses wird 
in der Regel zwei Monate vorher den antragsberechtigten Vor-
ständen schriftlich bekannt gegeben.

(2)	 Die Einladung erfolgt schriftlich unter Angabe von Zeitpunkt, Ort 
und vorläufiger Tagesordnung. Paragraph 59 Abs. 1 Satz 5 der 
Satzung der CDU Brandenburg findet entsprechende Anwen-
dung.

(3)	Die Einladungsfrist beträgt einen Monat; Fristabkürzung bis auf 
eine Woche ist in begründeten Dringlichkeitsfällen zulässig. Die 
Einladungsfrist beginnt mit dem Datum des Poststempels der 
Einladung.

§ 5 Antragsfrist und Antragsversand

(1)	 Anträge der gem. § 6 Abs. 1 Ziff. 2 bis 4 (GO) antragsberech-

tigten Vorstände sind dem Landesvorstand schriftlich oder auf 
elektronischem Wege (z.B. E-Mail) zuzuleiten. Sie müssen spä-
testens 10 Tage vor dem Landesparteitag/Landesausschuss bei 
der CDU-Landesgeschäftsstelle eingegangen sein.

(2)	 Fristgemäß eingegangene Anträge sowie Anträge des Landes-
vorstandes sollen den Delegierten zwei Wochen vor Beginn 
des Landesparteitages/Landesausschusses schriftlich oder auf 
elektronischem Wege (z.B. E-Mail) zugesandt werden, müssen 
aber in jedem Fall auf dem Landesparteitag/Landesausschuss 
als Drucksache oder auf elektronischem Wege wie vorgenannt 
vorliegen.

(3)	Anträge des Landesvorstandes von grundsätzlicher Bedeutung 
sollen in der Regel den CDU-Kreisverbänden sowie den Ver-
einigungen 1 Monat vor Beginn des Landesparteitages/Landes-
ausschusses auf elektronischem Wege (z.B. E-Mail) zugesandt 
werden.

§ 6 Antragsrechte

(1)	 Antragsberechtigt sind:

1.	 der Landesvorstand der CDU,

2.	 die Kreisvorstände der CDU,

3.	 die Vorstände der Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. Stadtbe-
zirksverbände der CDU,

4.	 die Landesvorstände der Vereinigungen und Sonderorgani-
sationen.

(2)	 Initiativanträge auf dem Landesparteitag und dem Landesaus-
schuss können nur von mindestens 20 stimmberechtigten De-
legierten eingebracht werden. Die Anträge sind handschriftlich 
von den Antragstellern zu unterzeichnen und beim Tagungsprä-
sidium einzureichen. Antragsformulare liegen im Tagungsbüro 
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aus.

(3)	Geschäftsordnungsanträge auf dem Landesparteitag und dem 
Landesausschuss können mündlich stellen:

1.	 jeder stimmberechtigte Delegierte,

2.	 die Antragskommission,

3.	 der Landesvorstand.

§ 7 Öffentlichkeit und deren Ausschluss

Der Landesparteitag und der Landesausschuss tagen 
grundsätzlich öffentlich. Auf Antrag von einem Zehntel 
der stimmberechtigten Delegierten oder auf Antrag des 
Landesvorstandes können mit der Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen Öffentlichkeit und Presse für bestimmte 
Tagesordnungspunkte, insbesondere bei Personaldebatten, 
ausgeschlossen werden.

§ 8 Eröffnung, Wahl des Tagungspräsidiums

(1)	 Den Landesparteitag/Landesausschuss eröffnet der Parteivor-
sitzende, im Verhinderungsfalle der Generalsekretär.

(2)	 Vor Eintritt in die Tagesordnung wird vom Landesparteitag/
Landesausschuss ein Tagungspräsidium gewählt. Umfang und 
Zusammensetzung des Tagungspräsidiums bestimmt der Lan-
desparteitag/Landesausschuss selbst. Die Wahl des Tagungs-
präsidiums erfolgt, wenn sich auf Befragen kein Widerspruch 
erhebt, durch Handzeichen.

§ 9 Tagesordnung

(1)	 Vor Eintritt in die Tagesordnung ist diese vom Landesparteitag/
Landesausschuss zu genehmigen.

(2)	 Ein Antrag auf Ergänzung oder Verkürzung der Tagesordnung 
muss vor Eintritt in die Tagesordnung gestellt werden.

§ 10 Mandatsprüfungskommission, Stimmzählkom-
mission, Antragskommission

(1)	 Auf Vorschlag des Landesvorstandes wählt der Landespartei-
tag/Landesausschuss eine Mandatsprüfungskommission, die

1.	 die Meldungen der Delegierten und Ersatzdelegierten nach § 
30 Abs. 2 bzw. 32 Abs. 1 der Landessatzung überprüft,

2.	 aufgrund der Unterlagen des Tagungsbüros die Anwesenheit 
der Delegierten fortlaufend feststellt, und

3.	 dem Landesparteitag/Landesausschuss einen Entschei-
dungsvorschlag unterbreitet, wenn über die Anfechtung ei-
ner Delegiertenwahl von den Parteigerichten noch nicht ab-
schließend entschieden wurde.

(2)	 Auf Vorschlag des Landesvorstandes wählt der Landespartei-
tag/Landesausschuss eine Stimmzählkommission, die bei al-
len schriftlichen, insbesondere geheimen, Abstimmungen und 
Wahlen die Stimmen auszählt und das Ergebnis feststellt.

(3)	Der Landesvorstand bestellt eine Antragskommission, die alle 
vorliegenden Anträge berät und dem Landesparteitag/Landes-
ausschuss Empfehlungen für die Behandlung der Anträge gibt. 
Die Antragskommission ist auch berechtigt, Abänderungs- und 
Ergänzungsanträge zu Anträgen, die dem Landesparteitag/
Landesausschuss vorliegen, zu stellen. Sie kann auch mehrere 
vorliegende Anträge zum gleichen Gegenstand in einem eige-
nen Antrag zusammenfassen. Der Landesparteitag/Landesaus-
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schuss kann die vom Landesvorstand bestellte Antragskommis-
sion um weitere Mitglieder ergänzen.

§ 11 Wahl von Kommissionen

Die Mandatsprüfungskommission, die Stimmzählkommission 
und die Antragskommission können, wenn sich auf Befragen 
kein Widerspruch erhebt, offen durch Handzeichen gewählt 
werden.

§ 12 Feststellung von Mehrheiten bei Wahlen und 
Abstimmungen, Form und Frist für Kandidatenvor-
schläge

(1)	 Bei allen Wahlen und Abstimmungen zählen Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen für die Feststellung der Beschlussfähig-
keit mit, jedoch nicht für die Ermittlung der Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen.

(2)	 Der Vorsitzende, der Generalsekretär, sowie der Schatzmeister 
sind einzeln zu wählen. Sie bedürfen zu ihrer Wahl der Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Wird diese Mehrheit nicht 
erreicht, findet eine Stichwahl jeweils zwischen den beiden Be-
werbern mit der höchsten Stimmenzahl statt.

(3)	Die Wahl der stellvertretenden Landesvorsitzenden erfolgt in 
einem Wahlgang. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erhält. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, 
erfolgt Stichwahl unter den nichtgewählten Kandidaten

(4)	Die Wahl der Beisitzer des Landesvorstandes erfolgt in einem 
Wahlgang, wobei gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erhält. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, 
erfolgt Stichwahl. Dazu stehen jeweils so viel der nichtgewählten 
Kandidaten mit den nächstniedrigen Stimmenzahlen zur Wahl 
an, wie sie dem Eineinhalbfachen der Zahl der noch nicht be-
setzten Sitze im Landesvorstand entsprechen. Entfallen hierbei 

auf die letzte Stelle der Reihenfolge nach Stimmenzahlen zwei 
oder mehrere Kandidaten mit gleich vielen Stimmen, so werden 
diese Kandidaten alle in die Stichwahl einbezogen.

(5)	 Erhalten mehr Kandidaten die Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen als noch Sitze zu vergeben sind, so sind die Kandi-
daten mit den höheren Stimmenzahlen in der Reihenfolge nach 
Stimmenzahlen gewählt.

(6)	Die Wahlen der Delegierten und Ersatzdelegierten des Landes-
verbandes zum Bundesausschuss und zum Bundesparteitag er-
folgen jeweils in einem Wahlgang nach Maßgabe der Abs. 4 und 
5.

(7)	 Kandidatenvorschläge für die Wahl der Mitglieder des Landes-
vorstandes und der Delegierten zum Bundesausschuss können 
nur über vom Tagungspräsidium bekanntgegebene elektroni-
sche Wege oder schriftlich gemacht werden. Die Kandidaten-
vorschläge müssen beim Tagungspräsidium abgegebenen wer-
den.

(8)	Meldefristen für Kandidatenvorschläge für die Wahl der Mitglie-
der des Landesvorstandes und der Delegierten zum Bundes-
ausschuss können vom Landesparteitag auf Vorschlag des Ta-
gungspräsidiums beschlossen werden.

§ 13 Rechte des Tagungspräsidiums

Der amtierende Präsident fördert die Arbeiten des 
Landesparteitages/Landesausschusses und wahrt die Ordnung. 
Ihm steht das Hausrecht im Sitzungssaal zu. Er eröffnet, leitet, 
unterbricht und schließt die Sitzung. Das Tagungspräsidium hat 
beratende Stimme in allen Gremien der Tagung.
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§ 14 Wortmeldungen und Schluss der Beratungen

(1)	 Der amtierende Präsident ruft die Punkte der Tagesordnung auf 
und erteilt das Wort in der Regel in der Reihenfolge der Meldun-
gen. Mitgliedern des Landesvorstandes und der Antragskom-
mission ist das Wort auch außerhalb der Reihenfolge zu erteilen. 
Ist die Rednerliste erschöpft oder meldet sich niemand zu Wort, 
so erklärt der amtierende Präsident die Beratung für geschlos-
sen.

(2)	Wortmeldungen erfolgen über vom Tagungspräsidium bekannt-
gegebene elektronische Wege oder schriftlich unter Angabe 
des Themas und sind in die Rednerliste aufzunehmen.

(3)	Der Landesparteitag/Landesausschuss kann die Beratung ab-
brechen oder schließen. Der Beschluss erfolgt nur auf Antrag 
und mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.

§ 15 Behandlung der Anträge

Alle Anträge werden, sobald sie von dem amtierenden 
Präsidenten des Landesparteitages/Landesausschusses zur 
Beratung aufgerufen sind, zunächst begründet. Dabei kann 
die Antragskommission vorschlagen, dass mehrere Anträge 
gemeinsam behandelt, begründet, beraten und abgestimmt 
werden.

§ 16 Rederecht

(1)	 Redeberechtigt auf dem Landesparteitag sind alle stimmbe-
rechtigten Delegierten, die Mitglieder der Antragskommission 
und die Mitglieder des Landesvorstandes. In Ausnahmefällen 
kann das Präsidium auch Gästen das Wort erteilen.

(2)	 Sprecher, die sich zur Beratung einzelner Anträge zu Wort mel-
den, haben mit ihrer Wortmeldung bekannt zu geben, ob sie für 
oder gegen den entsprechenden Antrag sprechen wollen.

§ 17 Bündelung von Wortmeldungen

Bei Wortmeldungen zu verschiedenen Themen kann der 
amtierende Präsident die Wortmeldungen entsprechend 
zusammenfassen, aber grundsätzlich nur jeweils in der 
Reihenfolge der Wortmeldungen.

§ 18 Begrenzung von Rednerzahl und Rednerzeit

(1)	 Der amtierende Präsident des Landesparteitages/Landesaus-
schusses kann – soweit der Fortgang der Beratungen dies erfor-
dert – die Aussprache über einzelne Anträge abkürzen, indem er 
die Zahl der Redner begrenzt. Dabei sollen in der Regel ebenso 
viele Sprecher für wie gegen einen Antrag zu Wort kommen.

(2)	 Auch bei einer Begrenzung der Zahl der jeweiligen Redner ist 
Mitgliedern des Landesvorstandes und dem jeweiligen Sprecher 
der Antragskommission jederzeit das Wort zu geben.

(3)	Die Redezeit kann von dem amtierenden Präsidenten bis auf 
fünf Minuten, bei Stellungnahmen zu Geschäftsordnungsanträ-
gen bis auf drei Minuten begrenzt werden. Bei einer allgemeinen 
Begrenzung der Redezeit kann der amtierende Präsident des 
Landesparteitages/Landesausschusses für grundsätzliche Aus-
führungen zu geschlossenen Sachgebieten eine Redezeit bis 
zum Doppelten der allgemeinen Redezeit zulassen.

§ 19 Grundlegende Referate und freie Rede

Grundlegende Referate sollen im Wortlaut vorliegen, im Übrigen 
sprechen die Redner frei. Sie können hierbei Aufzeichnungen 
benutzen.
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§ 20 Ausführungen und Abstimmungen zur Ge-
schäftsordnung

(1)	 Zur Geschäftsordnung erteilt der amtierende Präsident das 
Wort nach freiem Ermessen. Die Ausführungen zur Geschäfts-
ordnung dürfen die Dauer von fünf Minuten nicht überschreiten.

(2)	 Zur persönlichen Bemerkung darf der amtierende Präsident erst 
am Schluss der Beratung das Wort erteilen.

(3)	Folgende Anträge zur Geschäftsordnung können gestellt wer-
den:

1.	 auf Begrenzung der Redezeit,

2.	 auf Schluss der Debatte,

3.	 auf Schluss der Rednerliste,

4.	 auf Übergang zur Tagesordnung,

5.	 auf Vertagung des Beratungsgegenstandes,

6.	 auf Verweisung an andere Gremien,

7.	 auf Schluss der Sitzung.

(4)	Über Geschäftsordnungsanträge ist gesondert und vor der wei-
teren Behandlung der Sache selbst zu beraten und abzustim-
men. Es ist nur je ein Redner dafür und dagegen zu hören.

§ 21 Reihenfolge bei Abstimmungen über Sachan-
träge

Über die Sachanträge ist in folgender Reihenfolge abzustimmen:

1.	 Empfehlungen der Antragskommission,

2.	 Weitergehende Anträge, bei deren Annahme die Hauptanträ-
ge und alle dazugehörenden Anträge entfallen,

3.	 Änderungs- und Ergänzungsanträge,

4.	 Hauptanträge.

§ 22 Verweisung zur Sache und Ausschluss von Sit-
zungsteilnehmern

Der amtierende Präsident kann Redner, die vom 
Beratungsgegenstand abschweifen, zur Sache verweisen. 
Er kann Sitzungsteilnehmer, welche die Ordnung verletzen, 
zur Ordnung rufen, sie notfalls von den weiteren Sitzungen 
ausschließen.

§ 23 Entzug des Wortes

Der amtierende Präsident kann Rednern, die in derselben 
Rede dreimal zur Sache verwiesen oder zweimal zur Ordnung 
gerufen wurden, das Wort entziehen. Ist einem Redner das Wort 
entzogen, so kann er es zum gleichen Beratungsgegenstand 
nicht wieder erhalten.

§ 24 Sitzungsunterbrechung

Entsteht störende Unruhe, die den Fortgang der Beratungen 
in Frage stellt, so kann der amtierende Präsident die Sitzung 
unterbrechen.

Seite 10 Seite 11 zurück zum 
Inhaltsverzeichnis



§ 25 Sitzungsniederschrift

Über den Verlauf des Landesparteitages/Landesausschusses 
ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die Anträge, 
Beschlüsse, Abstimmungs- und Wahlergebnisse enthalten. Sie 
ist von dem Vorsitzenden oder Generalsekretär und von dem 
Landesgeschäftsführer zu unterzeichnen.

§ 26 Vollzug der Beschlüsse und Berichterstattung 
über deren Durchführung

Der Vollzug der Beschlüsse des Landesparteitages/
Landesausschusses und die Überwachung ihrer Durchführung 
obliegt dem Landesvorstand. Über den Vollzug wird dem jeweils 
folgenden Landesparteitag/Landesausschuss ein schriftlicher 
Bericht vorgelegt.

§ 27 Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am 1. April 2023 in Kraft.
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Stand: 1. Dezember 2025

CDU LANDESVERBAND BRANDENBURG
Beitragsordnung
Finanz- und  



Aufgrund § 7 Abs. 1 der Landessatzung wird nachstehende 
Finanz- und Beitragsordnung erlassen, die Bestandteil der 
Landessatzung ist.

§ 1 Zuständigkeiten des Landesvorstandes

(1)	 Der Landesvorstand trägt die Verantwortung für die gesamte 
Finanzwirtschaft der Christlich Demokratischen Union Deutsch-
lands, Landesverband Brandenburg – kurz Landesverband ge-
nannt –.

(2)	 Für die Verwaltung der Mittel im Rahmen des Haushaltsplanes, 
die Führung der laufenden, regelmäßig wiederkehrenden Kas-
sengeschäfte, die Rechtmäßigkeit der Ausgaben, die laufende 
Rechnungskontrolle und die Buchführung ist der Landesge-
schäftsführer zuständig und verantwortlich. Bei Verträgen mit 
einer Dauer von länger als 12 Monaten ist eine Genehmigung 
des geschäftsführenden Landesvorstandes erforderlich. Glei-
ches gilt, wenn Verträge ein Auftragsvolumen von 7.500 Euro 
überschreiten, im Rahmen von Wahlkämpfen von 25.000 Euro, 
oder wenn im Rahmen von Auftragsvergaben im Wahlkampf an 
den gleichen Vertragspartner das Auftragsvolumen von 40.000 
Euro überschritten wird.

(3)	Werden Rechtsgeschäfte entsprechend Paragraph 51 Abs. 3, 
Satz 2 oder Abs. 4 der Satzung vorbereitet, sind die Verträge 
durch den geschäftsführenden Landesvorstand zu genehmigen.

(4)	Der Landesschatzmeister ist befugt, jederzeit Einsicht in die Fi-
nanzgeschäfte des Landesverbandes zu nehmen und sich von 
der Ordnungsmäßigkeit zu überzeugen. Er unterrichtet den Lan-
desvorstand über alle wichtigen Finanz- und Beitragsfragen.

§ 2 Haushaltsplan

(1)	 Der Landesschatzmeister hat rechtzeitig den Entwurf eines 
Haushaltsplanes für das jeweilige Kalenderjahr nach Maßgabe 
des § 51 Abs. 2 der Landessatzung aufzustellen und den sat-
zungsgemäßen Gremien zur Genehmigung vorzulegen. Für die 
Schatzmeister der Kreisverbände und der Vereinigungen gilt 
Abs. 1 Satz 1 sinngemäß. Diese leiten ihren Haushaltsplan nach 
Verabschiedung dem Geschäftsführenden Landesvorstand zur 
Kenntnisnahme zu.

(2)	 Alle Etatentwürfe und die Entwürfe der mittelfristigen Finanz-
planung des Landes- und der Kreisverbände müssen den Mit-
gliedern der dazu beschlussfassenden Gremien spätestens mit 
der fristgerechten Einladung spätestens 7 Tage vor der Sitzung, 
auf der der Haushalt verabschiedet werden soll, vorliegen.

(3)	Der Haushaltsplan wird zu Beginn des Geschäftsjahres vom Lan-
desvorstand nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 Landessatzung beschlossen.

§ 3 Finanzbericht

Der Finanzbericht des Landesverbandes, einschließlich 
des gesetzlichen Rechenschaftsberichtes, wird vom 
Landesschatzmeister dem Landesparteitag erstattet.
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§ 4 Finanzmittel

Die zur Erfüllung der Aufgaben des Landesverbandes, seiner 
Untergliederungen, Vereinigungen und Sonderorganisationen 
erforderlichen Mittel werden aufgebracht durch:

1.	 Beiträge der Mitglieder, einschließlich erhöhter Mitgliedsbei-
träge von Mitgliedern, die aufgrund eines Vorschlages der 
Partei politische Mandate, Sitze in Leitungs- und Aufsichts-
gremien oder andere politisch begründete Führungspositio-
nen bekleiden (Sonderbeiträge);

2.	 Einnahmen aus Vermögen, Veröffentlichungen, Veranstal-
tungen, Dienstleistungen etc.;

3.	 Spenden;

4.	 Kredite nach § 51 Abs. 4 Landessatzung;

5.	 Wahlkampfkostenerstattung;

6.	 sonstige Einnahmen.

§ 5 Beiträge

(1)	 Jedes Mitglied hat persönlich regelmäßigen Beitrag zu bezah-
len, der sich nach dem verfügbaren Einkommen richten soll (vgl. 
die Anlage zu § 5).

(2)	 Die Höhe des Beitrags im Einzelnen richtet sich: 1. nach der vom 
Bundesparteitag beschlossenen Beitragsstaffel; 2. nach den 
vom Landesparteitag beschlossenen Grundregelungen (vgl. die 
Anlage zu § 5);

3. nach den von den Kreisverbänden im Benehmen mit dem 
Landesvorstand festgelegten Sonderbeiträgen für kommunale 
Mandatsträger und Wahlbeamte die über die Grundregelungen 
des Nr. 2 hinausgehen.

(3)	Mitglieder von Vereinigungen und Sonderorganisationen zahlen 
den von den zuständigen Organen festgelegten Beitrag.

(4)	Der Kreisverband kann in besonderen Fällen entsprechend von 
ihm zu beschließender allgemeiner Voraussetzungen einzel-
nen Mitgliedern Mitgliedsbeiträge erlassen, ermäßigen oder 
stunden. Dies gilt auch für die Festlegung von Beiträgen für 
bestimmte Gruppen von Mitgliedern. Für den Kreisverband als 
Ebene des sozialen Ausgleichs in der CDU bleibt die Verpflich-
tung, Beitragsanteile an übergeordnete Verbände abzuführen, 
unberührt. Sonderbeiträge werden von dem Erlass des persön-
lichen Mitgliedsbeitrages kraft Satzung nicht betroffen.

§ 6 Beitragseinzug

(1)	 Für den Beitragseinzug sind die Kreisverbände zuständig. Sie 
sollen den Einzug in der Regel selbst vornehmen. Wenn sie den 
Beitragseinzug an ihre Untergliederungen übertragen, müssen 
sie durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass alle Beiträ-
ge lückenlos erfasst und abgerechnet werden.

(2)	 Für den Einzug von Sonderbeiträgen an den Landesverband 
trifft der geschäftsführende Landesvorstand die entsprechen-
den Vorkehrungen.

§ 7 Spenden

(1)	 Bei Spenden sind die Bestimmungen des Parteiengesetzes, des 
Bundesstatuts der CDU und der Finanz- und Beitragsordnung 
der Bundespartei (FBO) strikt einzuhalten.

(2)	 Beitrags- und Spendenquittungen werden nur von der Landes-
geschäftsstelle und den Kreisgeschäftsstellen ausgestellt und 
sind entsprechend den Vorschriften der FBO zu unterzeichnen.
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§ 8 Spendenrichtlinien

(1)	 Spenden und sonstige Zuwendungen (freiwillige Zuwendungen 
von Gastmitgliedern, § 4 Abs. 3 der Satzung) an die Partei die-
nen der Finanzierung ihrer verfassungsmäßigen, gesetzlichen 
und satzungsmäßigen Aufgaben. Spenden sind abzulehnen, 
wenn ersichtlich ist, dass der Spender persönliche Vorteile da-
mit verfolgt. Parteimitglieder, die Empfänger von Spenden an 
die Partei sind, haben diese unverzüglich an ein für Finanzan-
gelegenheiten von der Partei satzungsmäßig bestimmtes Vor-
standsmitglied weiterzuleiten.

Wer ein öffentliches Amt bekleidet oder ein Mandat innehat 
oder Wahlwerber ist, darf Spenden nur zur unverzüglichen und 
unmittelbaren Weiterleitung an die Partei annehmen. Spenden 
von Unternehmen, die ganz oder teilweise im Eigentum der 
öffentlichen Hand stehen oder die von ihr verwaltet oder betrieben 
werden, sofern die direkte Beteiligung der öffentlichen Hand 
25 vom Hundert übersteigt, dürfen nicht entgegengenommen 
werden.

(2)	 Alle Spenden sind unter Beachtung der gesetzlichen Bestim-
mungen einzunehmen und öffentlich zu verzeichnen (§§ 24, 25, 
27 PartG).

Spenden dürfen grundsätzlich nur über Bankkonten abgewickelt 
werden. Bis zu einem Betrag von 1.000 Euro kann eine Spende 
mittels Bargeld erfolgen.

Bei Spenden über 500 Euro (§ 6 Absatz 3 FBO) ist in jedem Falle 
eine Spendenbescheinigung auszustellen, und zwar auch dann, 
wenn der Spender darauf verzichtet.

Sonstige finanzielle Zuwendungen außer Beiträge und 
Sonderbeiträge an die Partei werden entsprechend den für 
Spenden geltenden rechtlichen Regelungen vereinnahmt, 
verbucht und veröffentlicht.

(3)	Spenden, die nicht unmittelbar dem Kreisverband, dem Landes-
verband oder der Bundespartei zugehen, sind unverzüglich dem 
Kreisverband, dem der Empfänger angehört, anzuzeigen und 
mit ihm abzurechnen.

(4)	Als Spendenbescheinigung dürfen ausschließlich die von der 
Landespartei vorgegebenen Beitrags-/Spenden- und Beschei-
nigungsmuster entsprechend den Einkommensteuerrichtlinien 
verwendet werden. Sie sind zu unterschreiben vom Vorsitzen-
den, Schatzmeister, dessen Beauftragten oder dem Geschäfts-
führer. Die Spendenbescheinigungen der Landespartei werden 
nur vom Landesgeschäftsführer oder vom Generalsekretär un-
terschrieben.

Der Landesverband wird sich in Stichproben von der 
Ordnungsmäßigkeit der Spendenverwaltung mindestens einmal 
im Jahr im Rahmen der Prüfung der Rechenschaftsberichte der 
Gliederungen der Partei überzeugen.

§ 9 Staatliche Finanzierung

Die nach § 18 des Parteiengesetzes und § 28 des 
Europawahlgesetzes der Partei zufließenden Mittel aus 
staatlicher Finanzierung sind zur anteiligen Deckung der bei der 
Bundespartei, dem Landesverband und den Kreisverbänden 
nachgewiesenen Ausgaben bestimmt.

§ 10 Beitragsanteile

(1)	 Die Höhe der von den Kreisverbänden nach Mitgliederzahlen an 
den Landesverband abzuführenden Beitragsanteile beschließt 
der Landesparteitag mit der Mehrheit seiner stimmberechtigten 
Mitglieder. Beschlüsse hierzu können nur gefasst werden, wenn 
der Gegenstand in der mit der Einladung verschickten Tages-
ordnung aufgeführt ist.
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(2)	 Die Landesgeschäftsstelle erstellt die Beitragsrechnungen nach 
Schluss eines jeden Monats aufgrund der Monatsabschlüsse 
der Zentralen Mitgliederdatei.

(3)	Die Rechnungen sind sofort fällig und spätestens bis zum 15. 
des auf die Rechnungsstellung folgenden Monats zu überwei-
sen.

§ 11 Wirtschaftliche Nebentätigkeiten

(1)	 Soweit wirtschaftliche Betätigungen im Rahmen der Parteiarbeit 
anfallen, sind alle damit verbundenen Einnahmen und Ausgaben 
gesondert in den Büchern zu erfassen.

(2)	 Soweit die nach den Steuergesetzen geltenden Freigrenzen in 
einem Geschäftsjahr überschritten werden, ist jede Gliederung, 
Vereinigung und Sonderorganisation selbst für die gesetzmäßi-
ge Versteuerung und die Abgabe der entsprechenden Steuer-
erklärung verantwortlich.

(3)	Steuersubjekt ist die Gliederung, Vereinigung oder Sonderorga-
nisation, die unter eigenem Namen auftritt und handelt.

§ 12 Hauptamtliche Mitarbeiter

(1)	 Alle hauptamtlichen Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle wer-
den durch den Landesverband besoldet.

(2)	 Das Nähere entscheidet der Landesvorstand. Das gilt auch für 
die Erteilung von Nebentätigkeiten.

(3)	Rechtsgeschäfte durch hauptamtliche Mitarbeiter der Partei für 
die Partei mit sich selbst (Insichgeschäfte) sind unzulässig. Aus-
nahmen können nur mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des 
Landesvorstandes im Einzelfall beschlossen werden.

§ 13 Rechnungslegung

(1)	 Die Kreisverbände sind zum ordentlichen, sachgerechten Nach-

weis der Einnahmen, Ausgaben und des Vermögens verpflichtet. 
Die von der Bundespartei und vom Landesverband erlassenen 
Vorschriften zur Rechnungslegung, über einheitliche Abrech-
nung, Buchführung, Kontierung usw. sind zu beachten. Das gilt 
auch für die Landesvereinigungen und ihre Untergliederungen.

(2)	 Den Kreisvorsitzenden und den für Finanzangelegenheiten zu-
ständigen Vorstandsmitgliedern stehen zur Gewährleistung ei-
ner nach dem Parteiengesetz ordnungsgemäßen Rechnungsle-
gung gegenüber den Vereinigungen und Sonderorganisationen 
derselben und nachgeordneten Gliederungsstufen das Recht 
zu, jederzeit Einsicht in Kassen, Konten und Buchführung zu 
nehmen.

§ 14 Rechenschaftsbericht

(1)	 Der Rechenschaftsbericht der Kreisverbände und des Landes-
verbandes ist nach den Vorschriften des § 24 des Parteienge-
setzes aufzustellen.

(2)	 Die Kreisverbände und Landesvereinigungen haben ihren jährli-
chen Rechenschaftsbericht bis zum 28. Februar des Folgejahres 
dem Landesverband einzureichen.

(3)	Der Landesverband stellt den Rechenschaftsbericht bis 15. Mai 
des Folgejahres auf.

(4)	Der Rechenschaftsbericht ist von einem Wirtschaftsprüfer oder 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bis 30. Juni des auf das 
Rechnungsjahr folgenden Jahres zu prüfen (§ 23 Abs. 2 des Par-
teiengesetzes).

(5)	 Die Jahresrechnung des Landesverbandes ist außerdem durch 
die vom Landesparteitag gewählten Rechnungsprüfer zu prü-
fen. Der Prüfbericht ist mindestens auf dem Landesparteitag mit 
Vorstandsneuwahlen vorzutragen.
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§ 15 Finanzbeauftragter

(1)	 Der Finanzbeauftragte ist als Leiter des Finanz- und Rechnungs-
wesens der Landespartei für die Recht- und Ordnungsmäßig-
keit der Parteifinanzen verantwortlich. Diese Verantwortung 
umfasst die Verbuchung und Bescheinigung von Spenden, die 
Finanz- und Haushaltssteuerung der Landespartei sowie die Er-
stellung des gesetzlichen Rechenschaftsberichts. Dazu kann er 
von allen nachgeordneten Gebietsverbänden, den Vereinigun-
gen und den Sonderorganisationen der Partei alle erforderlichen 
Auskünfte verlangen.

(2)	 Finanzbeauftragter kann nur sein, wer über die erforderliche 
fachliche Qualifikation und über eine umfassende berufliche Er-
fahrung in der Finanzwirtschaft verfügt und nicht als Träger ei-
nes öffentlichen Amtes oder Mandates in leitender Stellung der 
öffentlichen Verwaltung tätig ist. Der Finanzbeauftragte gehört 
nicht dem Landesvorstand an.

§ 16 Revisionsbeauftragter

(1)	 Der vom Landesvorstand bestellte Revisionsbeauftragte ist 
weisungsunabhängig. Er hat die Aufgabe, das gesamte Rech-
nungswesen sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßig-
keit der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landespartei 
einschließlich der besonderen Vermögensträger zeitnah beglei-
tend zu prüfen sowie aufgrund von Prüfungserfahrungen den 
Landesvorstand zu beraten. Der Revisionsbeauftragte legt seine 
Berichte dem Landesgeschäftsführer und dem Landesvorstand 
vor. Er prüft nach seinem Ermessen Einnahmen, Ausgaben, Ver-
pflichtungen zur Leistung von Ausgaben, das Vermögen und 
Schulden der Landespartei und ihrer Vereinigungen sowie Maß-
nahmen, die sich finanziell auswirken können.

(2)	 Die Prüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die Haus-
halts- und Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften gesetz-

licher, vertraglicher und satzungsmäßiger Art und der entspre-
chenden Grundsätze sowie insbesondere auch darauf, ob:

1.	 alle Etats (einschließlich der Nachtragsetats) eingehalten 
worden sind,

2.	 die im Etat jeweils vollständig zu erfassenden Einnahmen und 
Ausgaben begründet und belegt sind und die Jahresrech-
nung sowie die Vermögensrechnung der Landespartei ord-
nungsgemäß aufgestellt sind,

3.	 wirtschaftlich und sparsam verfahren wird,

4.	 die Aufgabe mit geringerem Personal- oder Sachaufwand 
oder auf andere Weise wirksamer erfüllt werden kann.

§ 17 Rechnungsprüfer

(1)	 Der Landesparteitag wählt die Rechnungsprüfer für eine Amts-
zeit von vier Jahren.

(2)	 Aufgabe der Rechnungsprüfer ist die uneingeschränkte Mitwir-
kung bei der Sicherstellung des finanzwirtschaftlichen Gleich-
gewichts der Landespartei, insbesondere die ständige Überprü-
fung der Finanzwirtschaft der Landespartei daraufhin, ob sie den 
Grundsätzen wirtschaftlicher und sparsamer Haushaltsführung 
folgt. Die Rechnungsprüfer sind berechtigt, vom Landesschatz-
meister und vom Landesgeschäftsführer jederzeit alle Auskünf-
te zu verlangen, die nach ihrem Ermessen zur ordnungsgemä-
ßen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Sie sind ferner 
berechtigt, jederzeit alle auf die Finanzwirtschaft der Landes-
partei bezogenen Unterlagen, einschließlich der Buchhaltung, 
einzusehen.
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(3)	Die Rechnungsprüfer sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben insbe-
sondere berechtigt,

1.	 bei der Aufstellung des ordentlichen Etats und der Nachtrags-
etats der Landesgeschäftsstelle sowie aller Wahlkampfetats 
der Landespartei durch Information, Beratung und Empfeh-
lungen mitzuwirken,

2.	 sich jederzeit über den Vollzug der in Ziffer 1 genannten Etats 
zu unterrichten und bei Beanstandungen Empfehlungen für 
deren Beseitigung zu geben,

3.	 vor finanzwirtschaftlich besonders bedeutsamen Entschei-
dungen der Landespartei, soweit diese nicht in einem Etat 
enthalten sind, gehört zu werden,

4.	 alle Abschlüsse der CDU-Landesgeschäftsstelle, insbeson-
dere die Jahresabschlüsse in einem von ihnen selbst zu be-
stimmenden Umfang, insbesondere auch hinsichtlich der 
Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit der Ausgaben, zu 
prüfen, 5. aus wichtigem Grund unmittelbar dem Landesvor-
stand Bericht zu erstatten und Empfehlungen zu geben.

(4)	Der Revisionsbeauftragte und der Finanzbeauftragte unterstüt-
zen die Rechnungsprüfer bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

§ 18 Beiträge und Stimmrecht

(1)	 Das Recht, Delegierte/Vertreter zu entsenden, ist von der Erfül-
lung der Beitragspflicht abhängig.

(2)	 Ist ein Kreisverband ganz oder teilweise länger als sechs Mo-
nate gegenüber der Bundespartei oder dem Landesverband mit 
seinen Beitragspflichten im Rückstand, so ruhen sein Stimm-
recht und das Recht zur Entsendung von Delegierten.

§ 19 Schlussbestimmungen

Die Finanz- und Beitragsordnung tritt mit der Satzung des CDU-
Landesverbandes Brandenburg am 1. April 2023 in Kraft.
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Anlage zu § 5 der Finanz- und Beitragsord-
nung

Beitragsordnung

I. Mitgliedsbeitrag

1.	 Jedes Mitglied der Partei hat regelmäßig Beiträge zu entrich-
ten. 

2.	 Es gilt der jeweils gültige, vom Bundesparteitag beschlosse-
ne Mindestbeitrag.

3.	 Bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von mindestens 
2.500 Euro gilt für den monatlichen Mitgliedsbeitrag ein Ori-
entierungsbeitrag von 15 Euro. Dieser beträgt bei einem mo-
natlichen Bruttoeinkommen von mindestens 4.000 Euro 25 
Euro und bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von min-
destens 6.000 Euro 50 Euro.

4.	 Für Mitglieder ohne eigenes Einkommen und Mitglieder mit ei-
nem Bruttoeinkommen von weniger als monatlich 1.000 Euro 
kann der Kreisvorstand auf Antrag des Mitglieds einen ermä-
ßigten monatlichen Mindestbeitrag von 5 Euro festlegen. Das 
Recht der Kreisverbände, in weiteren besonderen Fällen, wie 
z.B. für Schüler, Studenten, Auszubildende, Arbeitslose oder 
Rentner, Mitgliedsbeiträge zu erlassen, zu ermäßigen oder zu 
stunden, bleibt hiervon unberührt (§ 5 Abs. 4 FBO). 

5.	  Die Kreisverbände können einen ermäßigten Beitrag für Fa-
milienmitglieder festlegen. Die Abführung der Beitragsanteile 
an Bezirks- und Landesverbände sowie an die Bundespartei 
bleibt dabei in voller Höhe bestehen und bestimmt sich nach 
den sonst für jedes Mitglied geltenden Mitgliedsbeiträgen der 
Ziffern 2 und 3.

II. Sonderbeitrag

6.	 Zur Entrichtung eines monatlichen Sonderbeitrages sind ver-
pflichtet:

a)	 Mitglieder der Bundesregierung,

b)	 Mitglieder der Landesregierung Brandenburg,

c)	 Staatssekretäre,

d)	 Parlamentarische Staatssekretäre,

e)	 Mitglieder des Landtages Brandenburg,

f)	 Mitglieder des Deutschen Bundestages,

g)	 Mitglieder des Europäischen Parlaments,

h)	 Mitglieder der Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, 
Gemeinde-, Amts- und Ortsteilvertretungen,

i)	 Kommunale Wahlbeamte (Landräte und Ober-/Bürgermeis-
ter, Amtsdirektoren und Beigeordnete).

7.	 Die unter 6a), b), c) und d) genannten Mitglieder entrichten 
einen monatlichen Sonderbeitrag in Höhe von 6 v.H. des mo-
natlichen Grundgehaltes. Die unter 6e), f) und g) genannten 
Mitglieder entrichten einen monatlichen Sonderbeitrag in 
Höhe von 8,5 v.H. der monatlichen Abgeordnetenentschä-
digung ggf. zuzüglich Amtszulagen sowie Funktionszulagen 
der Fraktionen. Die Abgeordnetenentschädigung der unter 
6e) genannten Mitglieder bestimmt sich nach § 5 Abs. 1 Zif-
fer 1 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglie-
der des Landtags Brandenburg.  Die Höhe des monatlichen 
Sonderbeitrages der unter 6h) genannten Mitglieder beträgt 
mindestens 15 v.H. der Aufwandsentschädigung. Die unter 
6i) genannten kommunalen Wahlbeamten entrichten einen 
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Sonderbeitrag in Höhe von 3% ihres monatlichen Grundge-
haltes. Der zuständige Kreisverband kann nach Maßgabe des 
§ 5 Abs. 2 Nr. 3 der Finanz- und Beitragsordnung für kommu-
nale Mandatsträger und Wahlbeamte durch Satzung höhere 
Sonderbeiträge festlegen. 

8.	 Die Sonderbeiträge der Mitglieder der kommunalen Vertre-
tungen sowie der kommunalen Wahlbeamten nach 6 h) und 6 
i) stehen dem Kreisverband zu.

9.	 Die übrigen Sonderbeiträge stehen dem Landesverband zu 
und werden der Landesgeschäftsstelle über Einzugsverfah-

ren zugeführt.

III. Beiträge der Kreisverbände

10.	Der monatliche Beitrag der Kreisverbände bestimmt sich nach 
der Zahl der Mitglieder, die am letzten Tag des Beitragsmo-
nats geführt werden.

11.	 Der monatliche Beitrag der Kreisverbände beträgt 3,00 Euro 
für jedes zu berücksichtigende Mitglied.

Der in Satz 1 genannte Betrag erhöht sich um den Betrag, den 
der Landesverband für jedes Mitglied an die Bundespartei 
abzuführen hat.

12.	 Der Landesvorstand kann in besonderen Fällen beschließen, 
dass die Gliederungen, die Landesvereinigungen und die 
Sonderorganisationen zusätzliche Beiträge (Umlagen) an den 
Landesverband abzuführen haben.
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Stand: 1. Dezember 2025

CDU LANDESVERBAND BRANDENBURG
Bewerber zu Wahlen
die Aufstellung der 
Verfahrensordnung für 



Verfahrensordnungen
des CDU-Landesverbandes Brandenburg 

für die Aufstellung der Bewerber 
zu den Wahlen

zum Deutschen Bundestag,
zum Landtag des Landes Brandenburg,

zum Europäischen Parlament sowie
zu den Kommunalwahlen

In Ausführung der Wahlgesetze des Bundes und des 
Landes Brandenburg hat der Landesparteitag in Ergänzung 
der Landessatzung (§ 46 dieser Satzung) folgende 
Verfahrensordnungen beschlossen:

Abschnitt A Aufstellung der Bewerber in den 
Bundestags- und Landtagswahlkreisen

§ 1 Aufstellung der Bewerber

(1)	 Die Aufstellung des/der Bewerber/s erfolgt durch eine Wahl-
kreismitgliederversammlung oder eine Wahlkreisvertreter-/De-
legiertenversammlung.

(2)	 Die Wahlkreismitgliederversammlung besteht aus den zur je-
weiligen Wahl im Wahlkreis wahlberechtigten Mitgliedern der 
Partei.

(3)	Die Wahlkreisvertreter-/Delegiertenversammlung besteht aus 
geheim gewählten Vertretern/Delegierten der Stadt-, Gemein-
de-, Amts- bzw. Stadtbezirksverbände (örtliche Verbände). Bei 
ihrer Wahl wird das in der jeweiligen Kreissatzung für die Wahl 
der Kreisparteitagsdelegierten vorgesehene Verfahren und der 
dafür vorgesehene Schlüssel oder ein anderer in der Kreissat-
zung festzusetzender Schlüssel angewandt.

(4)	Die Kreisversammlungen der wahlberechtigten Parteimitglieder 
in den Kreisverbänden entscheiden jeweils für die bevorstehen-
de Wahl, ob in den Wahlkreisen, die in ihrem Tätigkeitsgebiet 
liegen, die Bewerber der CDU durch eine Wahlkreismitglieder-
versammlung oder eine Wahlkreisvertreter-/Delegiertenver-
sammlung aufgestellt werden.

(5)	 In Kreisverbänden, deren Gebiet mit dem Gebiet mehrerer voll-
ständiger Wahlkreise identisch ist, kann die Bewerberaufstel-
lung in einer gemeinsamen Wahlkreisvertreter/ Delegierten- 
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oder Wahlkreismitgliederversammlung erfolgen.

(6)	Sind an einem Wahlkreis mehrere Kreisverbände beteiligt, die 
sich abweichend voneinander für eine Wahlkreisvertreter-/De-
legierten- bzw. Wahlkreismitgliederversammlung entschieden 
haben, erfolgt die Bewerberaufstellung durch eine Wahlkreis-
mitgliederversammlung.

(7)	 Die Bewerberaufstellung erfolgt auch dann durch eine Wahl-
kreismitgliederversammlung, wenn an einem Wahlkreis mehrere 
Kreisverbände beteiligt sind, in denen unterschiedliche Schlüs-
sel für die Wahl der Vertreter/Delegierten bestehen.

(8)	 Für alle Vertreter-/Delegiertenversammlungen ist eine ausrei-
chende Zahl von Ersatzvertretern/-delegierten zu wählen.

(9)	Auf die Wahlkreismitgliederversammlungen finden die Vor-
schriften dieser Verfahrensordnung über die Wahlkreisvertre-
ter-/Delegiertenversammlungen entsprechend und sinngemäß 
Anwendung.

§ 2 Vorbereitende Versammlungen

(1)	 Die Mitglieder der Wahlkreisvertreter-/Delegiertenversammlung 
werden durch Mitgliederversammlungen in den Stadt-, Gemein-
de-, Amts- bzw. Stadtbezirksverbänden oder nach näherer Be-
stimmung der Kreissatzung geheim gewählt. Bei ihrer Wahl sind 
nur die Mitglieder stimmberechtigt, die zum Zeitpunkt der Mit-
gliederversammlung im Wahlkreis wahlberechtigt sind.

(2)	 Abweichend von Abs. 1 kann nach Maßgabe der Kreissatzung 
in Stadt-, Gemeinde-, Amts- bzw. Stadtbezirksverbänden mit 
mehr als 250 Mitgliedern oder, wenn es sich um eine Gemeinde 
mit großer räumlicher Ausdehnung handelt (§ 8 Parteiengesetz), 
die Wahl der Vertreter/Delegierten statt durch die Mitgliederver-
sammlung durch eine Vertreter-/Delegiertenversammlung er-
folgen. In diese Vertreter-/ Delegiertenversammlung entsenden 

die beteiligten Verbände ihre Vertreter/ Delegierten nach dem 
in der Kreissatzung für die Delegierten zum Stadt-, Gemeinde-, 
Amts- bzw. Stadtbezirksverband vorgesehenen Schlüssel. Ist in 
der Kreissatzung ein solcher Schlüssel nicht vorgesehen, ent-
senden die beteiligten Ortsverbände auf je angefangene 7 Mit-
glieder einen Vertreter/Delegierten.

(3)	Die Kreissatzung bestimmt, ob und in welcher Weise von den 
Bestimmungen in Abs. 2 Gebrauch gemacht wird.

§ 3 Beschlussfähigkeit der vorbereitenden Ver-
sammlungen

Die Versammlungen nach § 2 sind bei ordnungsgemäßer 
Ladung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
wahlberechtigten Mitglieder beschlussfähig. Darauf ist in der 
Einladung hinzuweisen. Im Übrigen finden die Bestimmungen 
der Kreissatzung entsprechende Anwendung.

§ 4 Wahlkreisvertreter-/Delegiertenversammlung

(1)	 Für die Einberufung der Wahlkreisvertreter-/Delegiertenver-
sammlung ist der Kreisvorstand zuständig. Für Wahlkreise, die 
Teilgebiete mehrerer Kreisverbände umfassen, beauftragt der 
Landesvorstand im Benehmen mit den beteiligten Kreisvor-
ständen ein Mitglied eines dieser Kreisvorstände mit der Vor-
bereitung, Einberufung und Leitung der Wahlkreisvertreter-/De-
legiertenversammlung.

(2)	 Die Wahlkreisvertreter-/Delegiertenversammlung ist im Rah-
men des vom Landesvorstand beschlossenen Terminplanes so 
rechtzeitig einzuberufen, dass die termingerechte Einreichung 
der Wahlvorschläge bei der Landesgeschäftsstelle und beim 
Wahlleiter gewährleistet sind. Ist zu befürchten, dass dieser 
Verpflichtung nicht entsprochen wird, trifft der Landesvorstand 
die erforderlichen Maßnahmen.
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(3)	Der Wahl von Vertretern/Delegierten liegt die zum Ende des vor-
letzten Quartals bei der Zentralen Mitgliederdatei registrierte 
Mitgliederzahl zugrunde.

(4)	Die Wahlkreisvertreter-/Delegiertenversammlungen werden 
schriftlich mit einer Frist von mindestens 7 Tagen unter Anga-
be der Tagesordnung einberufen. In dringenden Fällen kann die 
Ladungsfrist durch Beschluss des zuständigen Vorstandes auf 
3 Tage abgekürzt werden. Bei Parlamentsauflösung und nicht 
turnusgemäßer Neuwahl kann der Landesvorstand diese Frist-
verkürzung für alle nachgeordneten Gliederungen beschließen.

(5)	 Bei form- und fristgerechter Einladung ist die Versammlung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 
Darauf ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen.

(6)	Die Versammlung wird von dem zuständigen Vorsitzenden oder 
von einem von der Versammlung gewählten Versammlungslei-
ter geleitet. Rederecht haben nur Mitglieder der Vertreter-/De-
legiertenversammlung und Bewerber.

§ 5 Durchführung der Versammlung

Der Versammlungsleiter nach § 4 ist für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Versammlung nach dieser Verfahrensordnung 
und vor allem für die Ausfertigung der Niederschrift nach § 9 
verantwortlich. Er hat zu prüfen, ob die Versammlung form- und 
fristgemäß eingeladen wurde und das Ergebnis der Prüfung in 
der Versammlung öffentlich festzustellen.

§ 6 Wahlen

(1)	 Die Wahlen erfolgen geheim. Dem Versammlungsleiter obliegt 
es, durch geeignete Maßnahmen das Wahlgeheimnis zu ge-
währleisten. Vor Beginn der Wahlen werden durch den Ver-
sammlungsleiter alle vorliegenden Vorschläge bekanntgegeben.

(2)	 An der Wahl der Bewerber dürfen nur Mitglieder mitwirken, die 
am Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahlkreis 
wahlberechtigt sind.

§ 7 Ergebnis der Bewerberwahl

(1)	 Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men auf sich vereint, wobei Stimmenthaltungen als nicht ab-
gegebene Stimmen gelten. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, 
findet zwischen den beiden Bewerbern mit der höchsten Stim-
menzahl eine Stichwahl statt. Gibt es danach Stimmengleich-
heit, entscheidet das Los.

(2)	 Im Falle des Einspruchs des Landesvorstandes gegen die Wahl 
(§ 34 Abs. 4 Landessatzung) ist die Wahl nach Maßgabe des 
Einspruchs zu wiederholen; das Ergebnis der Wiederholungs-
wahl erledigt den Einspruch.

§ 8 Vertrauensperson

(1)	 Die Wahlkreisvertreter-/Delegiertenversammlung bestellt für 
den Wahlvorschlag eine Vertrauensperson und ihre Stellvertre-
ter.

(2)	 Diese Wahl kann durch offene Abstimmung erfolgen.
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§ 9 Niederschrift

(1)	 Über die Versammlung ist eine Niederschrift nach dem Muster 
der geltenden Wahlordnung während der Versammlung anzu-
fertigen. Diese Niederschrift ist zu verlesen, durch die Versamm-
lung zu genehmigen, vom Versammlungsleiter und dem von der 
Versammlung bestimmten Schriftführer zu unterzeichnen.

(2)	 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Ein-
ladung, Zahl der erschienenen wahlberechtigten Mitglieder der 
Versammlung und das Ergebnis der Abstimmung(en) ist mit dem 
Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Leiter der Ver-
sammlung und 2 von der Versammlung bestimmte Teilnehmer 
gegenüber dem Kreiswahlleiter an Eides Statt zu versichern, 
dass die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist.

(3)	Der Versammlungsleiter hat dem Landesvorstand über die 
Kreisgeschäftsstelle unverzüglich das Ergebnis der Versamm-
lung mitzuteilen.

§ 10 Unterzeichnung und Einreichung der Wahlvor-
schläge

(1)	 Die Wahlvorschläge sind mit allen gesetzlich geforderten Un-
terlagen der Landesgeschäftsstelle zur Prüfung und Unter-
zeichnung zu dem vom Landesvorstand bestimmten Termin in 
dreifacher Ausfertigung vorzulegen und werden von dort ter-
mingerecht dem zuständigen Wahlleiter eingereicht.

(2)	 Verantwortlich für die termingerechte Erstellung und Einrei-
chung der Wahlvorschläge ist der für den mitgliederstärksten 
Teil des Wahlkreisgebietes zuständige Kreisgeschäftsführer.

Abschnitt B Aufstellung der Bewerber für die 
Landesliste

§ 11 Allgemeine Landesvertreter-/Landesversamm-
lung zur Aufstellung der Landesliste

(1)	 Die Aufstellung von Bewerbern für die Landesliste erfolgt durch 
eine allgemeine Landesvertreter-/Landesversammlung.

(2)	 Die allgemeine Landesvertreter-/Landesversammlung besteht 
aus 120 von den Kreismitglieder- bzw. Kreisvertreter-/Dele-
giertenversammlungen geheim gewählten Vertretern/Delegier-
ten der Kreisverbände. Maßgebend für die Delegiertenzahl pro 
Kreisverband ist die Mitgliederzahl zum Ende des vorletzten 
Quartals, die sich nach d’Hondt auf alle Kreisverbände verteilt.

(3)	Die Landesvertreter-/Landesversammlung wird vom Landes-
vorsitzenden oder einem von ihm beauftragten Mitglied des 
Landesvorstandes geleitet. Nur Mitglieder der Landesvertre-
ter-/Landesversammlung haben Rederecht. Bewerber, die kei-
ne Mitglieder sind, haben Rederecht nur zu ihrer persönlichen 
Vorstellung.

(4)	Die Landesvertreter-/Landesversammlung hat folgende Aufga-
ben:

1.	 die Wahl des Schriftführers;

2.	  die Wahl eines Wahlvorstandes (u.a. Vorsitzender, Stimm-
zählkommission);

3.	 die Bestimmung von zwei Teilnehmern, die zusammen mit 
dem Leiter der Versammlung die gesetzlich vorgeschriebe-
nen eidesstattlichen Versicherungen gegenüber dem Lan-
deswahlleiter abgeben;
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4.	 die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge 
in geheimer Wahl;

5.	 die Wahl der Vertrauensperson für die Landesliste und seines 
Stellvertreters.

(5)	 Die Landesvertreter-/Landesversammlung wird vom Landesvor-
stand durch Brief mit einer Frist von mindestens 7 Tagen unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen. In Fällen von außerge-
wöhnlicher Dringlichkeit kann die Ladungsfrist durch Beschluss 
des zuständigen Vorstandes auf 3 Tage abgekürzt werden. Der 
Einladung sind die Vorschläge des Landesvorstandes und eine 
Zusammenstellung sämtlicher bisher eingegangener Bewerber-
vorschläge der Parteigliederungen beizufügen.

In der Landesvertreter-/Landesversammlung können von den 
stimmberechtigten Teilnehmern Vorschläge zur Aufstellung 
der Bewerber bis zu Beginn der geheimen Wahl auch mündlich 
eingebracht werden.

(6)	Die Landesvertreter-/Landesversammlung ist ohne Rück-
sicht auf die Zahl der erschienenen Vertreter/Delegierten 
beschlussfähig. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen.	

(7)	 Die Vorschläge für die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber 
auf der Reserveliste werden der Reihe nach zur Wahl gestellt. 
Mehrere Einzelwahlgänge werden zusammengefasst, sofern 
gegen den jeweiligen Vorschlag kein Gegenvorschlag gemacht 
wird. Erfolgt ein Gegenvorschlag, so wird vor dessen Behand-
lung zunächst über die vorhergehenden Wahlvorschläge abge-
stimmt.

Für Sammelwahlen müssen die Stimmzettel die Namen aller 
Bewerber, mit Ausnahme der in Einzelabstimmung gewählten, in 
der Reihenfolge der Abstimmung enthalten. Auf den Stimmzetteln 
ist für jede einzelne Abstimmung die Möglichkeit, mit Ja, Nein 

oder Enthaltung zu stimmen, sicherzustellen; zur Vereinfachung 
sollte jedoch auch die Möglichkeit gegeben werden, mit einer 
Stimme zu allen Vorschlägen mit Ja, Nein oder Enthaltung zu 
stimmen.

Bei Gegenvorschlägen erfolgt Einzelwahl, bei der gewählt ist, 
wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält.

Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so erfolgt Stichwahl zwischen 
den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen; für die 
Stichwahl genügt die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet in jedem Fall das Los.

Dieses Aufstellungsverfahren wird fortgesetzt, bis die 
Bewerberliste vollständig aufgestellt ist.

Im Übrigen finden §§ 59ff. der Landessatzung entsprechend 
Anwendung.

(8)	Auf die Landesvertreter-/Landesversammlung finden im Übri-
gen die Satzungsbestimmungen zum Landesparteitag entspre-
chende Anwendung.

(9)	Der Versammlungsleiter verantwortet die Protokollierung und 
Beurkundung des Wahlvorgangs auf der Basis der Gesetze und 
Parteiordnungen.

§ 12 Kreisvertreter-/Delegiertenversammlungen

Die nach § 11 Abs. 2 auf einen Kreisverband entfallenden 
Vertreter/Delegierten sowie eine ausreichende Zahl von 
Ersatzvertretern/-delegierten werden auf Kreisverbandsebene 
von einer Versammlung der nach den §§ 1 und 2 gewählten 
Vertreter/Delegierten geheim gewählt (Kreisvertreter-/
Delegiertenversammlung); im Übrigen finden die Bestimmungen 
der Kreissatzung über den Kreisparteitag entsprechend 
Anwendung.

Seite 10 Seite 11 zurück zum 
Inhaltsverzeichnis



§ 13 Verfahrensfragen

(1)	 Der Meldung der gewählten Vertreter/Delegierten an die nächst-
höhere Organisationsstufe ist eine schriftliche Erklärung des Lei-
ters der Versammlung beizufügen, in der versichert wird, dass

1.	 die Vertreter/Delegierten in geheimer Wahl gewählt wurden,

2.	 an der Wahl der Vertreter/Delegierten nur Mitglieder teilge-
nommen haben, die zum Zeitpunkt der Versammlung selbst 
wahlberechtigt waren,

3.	 alle Vertreter/Delegierten selbst wahlberechtigt sind.

(2)	 Der Landesvorstand beschließt vor Beginn des Aufstellungsver-
fahrens einen Terminplan für die Vertreterwahlen in den einzel-
nen Organisationsstufen.

(3)	Erfolgt die Vertreter-/Delegiertenwahl oder die Meldung der Er-
gebnisse der Vertreter-/Delegiertenwahl an die nächsthöhere 
Organisationsstufe nicht termingerecht, oder wird die Erklärung 
über die ordnungsgemäße Wahl der Vertreter gemäß Abs. 1. 
nicht rechtzeitig beigebracht, nimmt die in Verzug geratene Or-
ganisationsstufe am weiteren Aufstellungsverfahren nicht mehr 
teil.

(4)	Sofern in dieser Verfahrensordnung jeweilige besondere Ver-
fahrensprobleme nicht geregelt sein sollten, gelten die Bestim-
mungen der Satzung der CDU Brandenburg sowie ergänzend 
das Bundesstatut und die Geschäftsordnung der CDU entspre-
chend.

Abschnitt C Aufstellung der Bewerber für die 
Europawahl

§ 14 Landesliste

(1)	 Für die Wahl der Bewerber und Ersatzbewerber auf der Lan-
desliste zur Wahl des Europäischen Parlaments gelten die Vor-
schriften der §§ 11 bis 13 entsprechend.

(2)	  Für den Fall, dass der Bundesvorstand der CDU nach § 20 Abs. 
3 Statut sich für die Einreichung einer gemeinsamen Liste für 
alle Länder (Bundesliste) entscheidet, werden die Vertreter des 
Landesverbandes zur Bundesvertreterversammlung von der 
Landesvertreterversammlung geheim gewählt, die auch das 
Vorschlagsrecht für die auf den Landesverband entfallenden 
Listenplätze ausübt.

§ 15 Schlussbestimmungen

Diese Verfahrensordnung ist Bestandteil der Satzung des CDU-
Landesverbandes Brandenburg. Sie tritt am 1. April 2023 in Kraft.
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Abschnitt D Verfahrensordnung für die Auf-
stellung der Bewerber des CDU-Landesver-
bandes zu den Kommunalwahlen im Land 
Brandenburg

§ 1 Aufstellung der Bewerber

(1)	 Als Bewerber der CDU für Kommunalwahlen wird in einem Wahl-
vorschlag nur benannt, wer in einer Versammlung der wahl-
berechtigten und wählbaren Mitglieder der CDU im jeweiligen 
Wahlgebiet (Mitgliederversammlung) oder in einer Versamm-
lung der von den wahlberechtigten Mitgliedern der CDU im je-
weiligen Wahlgebiet aus ihrer Mitte gewählten wahlberechtig-
ten und wählbaren Delegierten (Delegiertenversammlung) in 
geheimer Wahl hierzu gewählt worden ist.

(2)	 Die Wahlen der Delegierten für die Delegiertenversammlung 
und der Bewerber sind innerhalb der letzten 15 Monate vor Ab-
lauf der Wahlperiode und nach Abgrenzung der Wahlkreise so-
wie der Festlegung der Zahl der zu wählenden Mandatsträger 
durchzuführen. Sie erfolgen geheim.

(3)	Ob parteilose Bürgerinnen und Bürger für die CDU kandidieren, 
entscheidet der zuständige Verband.

§ 2 Kreise

(1)	 Die Bewerber der CDU für den Kreistag werden durch eine 
Kreisdelegiertenversammlung oder Kreismitgliederversamm-
lung aufgestellt. Die Entscheidung, ob eine Mitglieder- oder De-
legiertenversammlung stattfindet, trifft der Kreisvorstand, so-
weit in der Kreissatzung keine andere Regelung getroffen ist.

(2)	 In die Kreisdelegiertenversammlung entsenden die örtlichen 
Verbände je angefangene 7 Mitglieder einen Vertreter. Durch 

Kreissatzung ist ein anderer Delegiertenschlüssel möglich. 
Maßgebend für die Ermittlung der Mitgliederzahlen ist die Zen-
trale Mitgliederdatei nach dem Stand zum Ende des vorletzten 
Quartalendes vor der Delegiertenversammlung.

§ 3 Kreisfreie Städte

(1)	 Die Bewerber der CDU für das Amt des Oberbürgermeisters 
und für die Stadtverordnetenversammlungen werden entweder 
durch eine Mitgliederversammlung oder durch eine Delegier-
tenversammlung aufgestellt. Die Entscheidung, ob eine Mitglie-
der- oder Delegiertenversammlung stattfindet, trifft der Kreis-
vorstand, soweit in der Kreissatzung keine andere Regelung 
getroffen ist.

(2)	Wird eine Delegiertenversammlung gebildet, so entsenden die 
örtlichen Verbände je angefangene 7 Mitglieder einen Delegier-
ten. Durch Kreissatzung ist ein anderer Delegiertenschlüssel 
möglich.

Maßgebend für die Ermittlung der Mitgliederzahlen ist die 
Zentrale Mitgliederdatei nach dem Stand zum Ende des 
vorletzten Quartalendes vor der Delegiertenversammlung.

(3)	Für die Bewerber von Stadtteilvertretungen gelten die Regelun-
gen des § 4 entsprechend.
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§ 4 Kreisangehörige Städte und Gemeinden

(1)	 Die Bewerber der CDU für das Amt des Bürgermeisters und für 
die Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretun-
gen werden durch eine Mitgliederversammlung aller wahlbe-
rechtigten und wählbaren Mitglieder des jeweiligen Wahlgebie-
tes aufgestellt.

(2)	 Bei Gemeinden mit mehr als 250 Mitgliedern oder, wenn es sich 
um eine Gemeinde mit großer räumlicher Ausdehnung handelt, 
kann mit Zustimmung des Kreisvorstandes eine Delegiertenver-
sammlung gebildet werden. Für diesen Fall sind die Bestimmun-
gen des § 2 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.

(3)	Die Bewerberaufstellung kann - entsprechend den Regelun-
gen des Kommunalwahlgesetzes und § 15 der Landessatzung 
- durch Regelungen des zuständigen Kreisverbandes auf nach-
geordnete Verbände i.S.d. § 15 Abs. 1 bzw. auf den Kreisverband 
übertragen werden.

§ 5 Vorsitzender

(1)	 Vorsitzender im Sinne dieser Verfahrensordnung ist:

1.	 bei den Wahlen der Bewerber für das Amt des Bürgermeis-
ters, für die Stadtverordnetenversammlungen und Gemein-
devertretungen der Vorsitzende des jeweiligen örtlichen Ver-
bandes,

2.	 bei den Wahlen der Bewerber für das Amt des Oberbürger-
meisters, für den Kreistag bzw. die Stadtverordnetenver-
sammlung einer kreisfreien Stadt der Vorsitzende des Kreis-
verbandes der CDU.

(2)	 § 4 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 6 Vorschläge für die Aufstellung

(1)	 Vorschläge zur Aufstellung von Bewerbern können von jedem 
Mitglied der CDU und von den Vorständen der zuständigen Ver-
bände sowie vom Vorstand des CDU-Kreisverbandes schriftlich 
eingereicht werden.

(2)	 Die Vorschläge nach Absatz 1 sind den zuständigen Vorsitzen-
den nach § 5 zuzuleiten.

(3)	 In den Mitglieder- und Delegiertenversammlungen können von 
den stimmberechtigten Versammlungsteilnehmern Vorschläge 
zur Aufstellung der Bewerber bis zu Beginn der geheimen Wahl 
auch mündlich eingebracht werden.

(4)	Für die Vorschläge zu Absatz 1 und 3 ist der Nachweis zu füh-
ren, dass die zur Aufstellung vorgeschlagenen Bewerber wähl-
bar und mit der Bewerbung einverstanden sind.

§ 7 Einberufung und Leitung der Versammlung

(1)	 Die Mitgliederversammlung oder die Delegiertenversammlung 
muss vom zuständigen Vorsitzenden im Rahmen des vom Lan-
desvorstand der CDU Brandenburg beschlossenen Terminpla-
nes so rechtzeitig einberufen werden, dass die termingerechte 
Einreichung der Wahlvorschläge entsprechend der Festlegung 
des Kommunalwahlgesetzes beim Wahlleiter gewährleistet ist. 
Kommt der zuständige Vorsitzende dieser Verpflichtung nicht 
nach, ist der Vorsitzende der nächsthöheren Organisationsstufe 
verpflichtet, die Einberufung zu übernehmen.

(2)	 Die Ladungsfrist der schriftlichen Einladung sowohl für die Mit-
gliederversammlung als auch für die Delegiertenversammlung 
beträgt mindestens 7 Tage. Sie kann in Fällen von außergewöhn-
licher Dringlichkeit durch den jeweiligen Vorstand auf 3 Tage 
abgekürzt werden. Das Datum des Poststempels ist entschei-
dend für die Berechnung der Frist. Die Einladung hat schriftlich 
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zu erfolgen.

(3)	Bei form- und fristgerechter Einladung ist die Versammlung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig. 
Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen.

(4)	Die Versammlung wird geleitet von dem zuständigen Vorsitzen-
den, einem von ihm beauftragten Stellvertreter oder einem von 
der Versammlung gewählten Versammlungsleiter.

§ 8 Durchführung der Versammlung

(1)	 Der Versammlungsleiter nach § 7 Abs. 4 ist für die ordnungs-
gemäße Durchführung der Versammlung entsprechend dieser 
Verfahrensordnung und insbesondere für die Ausfertigung der 
Niederschrift nach § 12 verantwortlich. Er hat zu prüfen, ob zur 
Versammlung form- und fristgerecht eingeladen wurde und hat 
das Ergebnis der Prüfung der Versammlung bekanntzugeben.

(2)	 Die Versammlung bestellt einen Schriftführer und bildet eine 
Wahlkommission, deren Aufgabe insbesondere die Mandatsprü-
fung und die Feststellung der Wahlergebnisse ist, und beauftragt 
zwei Teilnehmer, neben dem Versammlungsleiter die gesetzlich 
vorgeschriebene eidesstattliche Versicherung gegenüber dem 
zuständigen Wahlleiter abzugeben (offene Abstimmung).

(3)	Vor Beginn der geheimen Wahl sind durch den Versammlungs-
leiter alle vorliegenden Vorschläge bekanntzugeben.

§ 9 Wahlen

(1)	 Die Wahlen der Bewerber erfolgen geheim. Dem Versammlungs-
leiter obliegt es, durch geeignete Maßnahmen das Wahlgeheim-
nis zu gewährleisten. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen auf sich vereinigt. Wird diese Mehrheit nicht 
erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den 
höchsten Stimmenzahlen statt. Stimmenthaltungen zählen nicht 
als abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet in 

jedem Fall das Los.

(2)	 Für die Wahlen sind einheitliche Stimmzettel zu verwenden.

(3)	Die Wahlen der Bewerber können einzeln in einer Einzelwahl 
oder gemeinsam in einer Sammelwahl erfolgen.

(4)	Die Vorschläge für die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber 
auf den einzelnen Bewerberlisten (Wahlkreislisten) werden der 
Reihe nach zur Wahl gestellt. Mehrere Einzelwahlgänge werden 
zusammengefasst, sofern gegen den jeweiligen Vorschlag kein 
Gegenvorschlag gemacht wird. Erfolgt ein Gegenvorschlag, so 
wird vor dessen Behandlung zunächst über die vorhergehenden 
Wahlvorschläge abgestimmt. Für Sammelwahlen müssen die 
Stimmzettel die Namen aller Bewerber, mit Ausnahme der in Ein-
zelabstimmung Gewählten, in der Reihenfolge der Abstimmung 
enthalten. Auf den Stimmzetteln ist für jede einzelne Abstim-
mung die Möglichkeit, mit ja, nein oder Enthaltung zu stimmen, 
sicherzustellen; zur Vereinfachung sollte jedoch auch die Mög-
lichkeit gegeben werden, mit einer Stimme zu allen Vorschlägen 
mit ja, nein oder Enthaltung zu stimmen. Bei Gegenvorschlägen 
erfolgt Einzelwahl nach den Grundsätzen des Absatz 1. Dieses 
Aufstellungsverfahren wird fortgesetzt, bis die Bewerberliste 
vollständig aufgestellt ist.

(5)	 Für alle Wahlen gelten die Bestimmungen der Kreissatzung er-
gänzend.

(6)	An der Wahl der Vertreter und der Bewerber dürfen nur Mitglie-
der mitwirken, die am Tage des Zusammentritts der jeweiligen 
Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt und wählbar sind.
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§ 10 Ergebnis der Bewerberwahlen

(1)	 Das Ergebnis der Bewerberwahlen ist endgültig, falls nicht bei 
Wahlen von Bewerbern für kommunale Vertretungen und Wahl-
ämter gegen das Ergebnis der Bewerberwahl innerhalb einer 
Woche Einspruch erhoben wird. Zum Einlegen des Einspruchs 
ist jedes stimmberechtigte Mitglied des jeweiligen Wahlgebie-
tes befugt. Der für die Nominierung verantwortliche Vorstand 
hat über die weitere Verfahrensweise zu befinden und hierüber 
die Mitglieder zu unterrichten.

(2)	 Falls ein nach Absatz 1 zuständiger Parteivorstand Einspruch 
gegen das Ergebnis der Bewerberwahl erhebt, ist die Wahl nach 
Maßgabe des Einspruchs zu wiederholen. Das Ergebnis der Wie-
derholungswahl erledigt den Einspruch.

§ 11 Vertrauensperson

(1)	 Die Versammlung bestellt für ihre Wahlvorschläge eine Vertrau-
ensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson.

(2)	 Die Bestellung kann durch Zuruf oder durch offene Abstimmung 
erfolgen.

§ 12 Niederschrift

(1)	 Über die Versammlung ist eine Niederschrift nach den gesetzli-
chen Vorschriften während der Versammlung anzufertigen. Die-
se Niederschrift ist von dem Versammlungsleiter zu verlesen, 
durch die Versammlung zu genehmigen und von dem Versamm-
lungsleiter und Schriftführer zu unterzeichnen.

(2)	 Es ist eine weitere (zusätzliche) Niederschrift anzufertigen, aus 
der u.a. auch die Teilnehmer der Versammlung namentlich und 
die einzelnen Abstimmungsergebnisse hervorgehen.

(3)	Der Versammlungsleiter hat dem Vorsitzenden der nächsthö-
heren Organisationsstufe unverzüglich das Ergebnis der Ver-
sammlung mitzuteilen.

(4)	Die Niederschriften sind vom zuständigen Vorsitzenden oder 
vom Versammlungsleiter unverzüglich der Kreisgeschäftsstelle 
zuzuleiten.

§ 13 Unterzeichnung und Einreichung der Wahlvor-
schläge

(1)	 Die Wahlvorschläge für die Wahlgebiete sind vom zuständigen 
Vorsitzenden auszufertigen und zu unterzeichnen, soweit das 
Gesetz nichts anderes vorschreibt.

(2)	 Der zuständige Vorsitzende ist verantwortlich für die rechtzeiti-
ge und ordnungsgemäße Einreichung der Wahlvorschläge nebst 
den gesetzlich geforderten Anlagen beim zuständigen Wahllei-
ter.

(3)	Die besondere Verantwortung des Kreisgeschäftsführers der 
CDU für die Einreichung aller Wahlvorschläge bleibt davon un-
berührt.

§ 14 Ergänzende Anwendung anderen Satzungs-
rechts

Sofern in dieser Verfahrensordnung jeweilige besondere 
Verfahrensprobleme nicht geregelt sein sollten, gelten die 
Bestimmungen der Satzung der CDU Brandenburg sowie 
ergänzend das Bundesstatut und die Geschäftsordnung der 
CDU entsprechend.

§ 15 Inkrafttreten

Diese Verfahrensordnung tritt am 1. April 2023 in Kraft. Sie ist 
Bestandteil der Landessatzung.
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